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Die Behandlung verlaſſener Kinder im klaſſiſchen Alterthume . “*

U ber die Behandlung verlaſſener Kinder im klaſſiſchen Alterthume ſind nur vereinzelte
und dürftige Nachrichten — ſpärlicher bei den Griechen als bei den Römern — überliefert
worden . Im Ganzen laſſen dieſe Nachrichten keine allgemein giltige und beſtimmte Aufſtellung
über dasjenige zu , was in der Regel mit beſagten Kindern beiderlei Geſchlechts geſchehen ſei ,

und es bleibt daher zunächſt unentſchieden , ob man ſolche ganz und gar ihrem Schickſale über⸗

laſſen , oder etwa ihre Verwandten , falls ſich deren gefunden , zu ihrem Unterhalte und ihrer

Erziehung verpflichtet , oder aber ob , dem öffentlichen Geiſte des antiken Staates entſprechend ,

letzterer ſelbſt Verpflegung und Erziehung derſelben übernommen habe . Es mußte nämlich der

antike , helleniſche wie römiſche , Staat , zu dieſer Uebernahme ſich um ſo mehr aufgefordert und

verpflichtet fühlen , als es in ſeiner eigenen Idee d. h. in ſeinem Selbſtzwecke lag , einerſeits das

individuelle Leben aller ſeiner Angehörigen für ſich in Anſpruch zu nehmen und zu verwerthen ,

andererſeits für die Gemeinſamkeit und Oeffentlichkeit der Erziehung zu ſorgen , welche jener

Anſpruch zur unabweisbaren Folge hatte . Hierzu kamen aber für den antiken Staat noch

zwei weitere Motive der Bethätigung , welche nicht weniger bedeutſam waren , weil ſie zugleich

aus den ſittlichen Anſchauungen der Alten und wiederum auch aus dem ureigenen Weſen des

antiken Staates ſelbſt hervorgingen . Es war dieſes die allgemeine durch eine lebendige Vater⸗

landsliebe getragene Wehrpflicht der vollbürtigen Staatsbürger , ſodann die faſt bei allen

Völkern des Alterthums nachweisbare grauenhafte Unſitte der Ausſetzung der Kinder ,
welche mehrfach durch den Staatszweck geboten war , der nur körperlich kräftige Menſchen

brauchen konnte , aber öfter noch durch die faſt ebenſo ſchrankenloſe Gewalt der Eltern , insbe⸗

*) Seit der Veröffentlichung unſerer Bemerkungen über antike und moderne Erziehung im Oſter⸗

programme von 1865 hat der Geſammtfortſchritt der Alterthumskunde auch die Kenntniß der Pädagogik der

Griechen und Römer in einer Weiſe gefördert , daß eine befriedigende Behandlung der a. a. O. S. 45 vorbehaltenen
beiden Schlußcapitel über die Mittel und Wege , ſowie über die Erfolge der antiken Erziehung eine die Gren⸗

zen des hier verſtatteten Raumes weit überſchreitende Ausdehnung erhalten würde . Die Ausnutzung und Verwerthung
des in reicher Fülle vorliegenden Materials zu unſerem Zwecke erlaubt daher nur eine ſucceſſive Betrachtung einzelner

Haupttheile und Richtungen der antiken Pädagogik . Hierbei nimmt als Grundlage und Ausgangspunkt aller

Erziehung auch bei Griechen und Römern die Betrachtung von Stellung und Werth des Kindes in Familie
und Staat die erſte Stelle ein : beide Momente aber können hier am beſten aus der Art der Behandlung verlaſſener
Kinder erkannt und beurtheilt werden .

.
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ſondere des Vaters , namentlich bei den Römern , verſchuldet und geübt wurde . Allem dieſem

nach fand ſich der antike Staat drei verſchiedenen Arten verlaſſener Kinder gegenüber :

einestheils nämlich den hinterlaſſenen Waiſen , vorab der für das Vaterlaud gefallenen Bürger ,

für deren Hinterbliebene zu ſorgen Anrecht und Dankbarkeit den Staat verpflichteten , andern⸗

theils ſolchen Kindern , welche entweder von Staats wegen oder von ihren eigenen Eltern aus

Armuth oder Bequemlichkeit dem Ausſetzungstode preisgegeben oder aus denſelben Gründen ,

wie auch in Folge von Zerrüttung der häuslichen Verhältniſſe verwahrloſt wurden .

I .

Was die erſte Klaſſe dieſer verlaſſenen Kinder , die Waiſen , und zwar zuvörderſt bei ven

Griechen angeht , ſo iſt begreiflich , daß ihr Loos mit dem der beiden andern Klaſſen nicht ver⸗

glichen werden kann . Ihre ſtaatsbürgerliche Berechtigung , wie das Verdienſt ihrer Väter läßt

ſchon an ſich für ſie eine vom Staate geordnete und vorzugsweiſe begünſtigte Behandlung um

ſo gewiſſer annehmen , als zugleich das Bewußtſein der Freiheit und des darauf für den frei⸗

gebornen Hellenen gegründeten Anrechts auf die ſo hochgehaltenen Güter der Erziehung und

des Unterrichts , ſo weit ſie im öffentlichen Geiſte ſeines Staates lagen , dem Waiſenkinde

gleich allen übrigen Kindern zu gute kam . Iſt damit auch die allgemeine Grundlage zur

Waiſenpflege bei den Griechen gegeben , ſo darf man hinwieder mit gutem Fug annehmen ,

daß die beſonderen Anſtitutionen dieſer Pflege ſich , nach der Verſchiedenheit und dem

Charakter der Hauptſtämme , anders bei den Doriern als bei den Joniern , den beiden

Hauptrepräſentanten des Hellenismus , entwickelt und ausgeprägt haben müſſen . Und in der

That weiſt ſchon die größere Dürftigkeit der Nachrichten über Waiſenpflege bei den Doriern ,

namentlich in Kreta und Sparta , ohne Zweifel darauf hin , daß ſich hier , bei der großen

Oeffentlichkeit des Lebens , bei der Gemeinſamkeit des Beſitzes und bei dem Zurücktreten der Pri⸗

vatverhälniſſe und des Privatrechts , die Einrichtungen zur Waiſenpflege nicht ſo klar und be⸗

ſtimmt ausprägten , weil ſie wol als beſondere Inſtitutionen kaum erforderlich waren . Am

erſten darf dieſes von Sparta angenommen werden . In einem Staate , welcher die Kinder

vom ſiebenten Lebensjahre an den Eltern und der Familie entzog , um ſie gemeinſam und öffent⸗

lich für ſeine Zwecke zu erziehen , konnte es für das einzelne Kind kaum einen Unterſchied in

den Lebensverhältniſſen begründen , ob es ſeine Eltern noch beſaß oder verloren hatte . Die

geſetzlichen Beſtimmungen über die Unantaſtbarkeit des Kleros ( abgetheilten Grundeigenthums ) ,

die gemeinſame Erziehung der vollbürtigen Söhne der bemittelten Bürger mit den von ihnen

erkorenen Mothaken d. h. den Kindern Halbbürtiger und Fremder , die Art und Weiſe , wie auch die

Stufen jener Erziehung , endlich die gemeinſamen Mahle boten für den Mangel eines Geſetzes
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über Waiſenpflege hinreichenden Erſatz . ¹ ) Es iſt nach Allem dieſem recht wohl begreiflich , daß ,

ſo lange die Lykurgiſche Staatsverfaſſung ihre volle Kraft behauptete , von einer ſpeziellen Wai⸗

ſenpflege oder etwaigen bezüglichen Rechtsverhältniſſen in der Culturgeſchichte Spartas Nichts

erwähnt wird , obgleich von dem weit ältern doriſchen Staate auf der Inſel Kreta zwar auch

nur geringe , aber beſtimmte Nachrichten über Waiſenpflege vorliegen . Es iſt dieſe Thatſache

dem Anſcheine nach um ſo auffallender , je enger der Zuſammenhang war , welcher zwiſchen

Kreta und Sparta in ihrem geſammten Staatsleben obwaltete . Beide waren die Hauptſtaaten

der Dorier , welche ſich in Kreta bekanntlich ſchon in ſehr alten Zeiten , im Peloponnes aber erſt

zur Zeit der ſogenannten Heraklidenwanderung niedergelaſſen hatten . Die Verfaſſung und

Geſetzgebung beider Staaten hatten nicht mindere Aehnlichkeit miteinander als ihre Erziehungs⸗

methode und Jugendbildung . Man begreift recht wohl , daß Lykurgos in Kreta das Urbild ſei⸗

ner Geſetzgebung und der ſeinem Baterlande gegebenen Verfaſſung fand , wenn man bei Platon

lieſt : „ Die Geſetze der Kreter waren unter allen Griechen in beſonderem Anſehen ; durch ſie

hatte Minos die öffentlichen wie die privaten Verhältniſſe ſo geordnet , als ob der Krieg der letzte

Zweck ſei , und eine ſo pünttliche Befolgung derſelben eingeführt , als ob Beſitzungen , Künſte und

andere Dinge des Lebens nichts werth wären , wenn man nicht im Kriege die Oberhand habe ,

da ja alle Güter der Beſiegten ſogleich an die Sieger kämen . “ *) Wie in anderen Punkten ,

ſo ſcheint Lykurgos insbeſondere auch in erziehlicher Hinſicht die altdoriſchen Bräuche und Ge⸗

ſetze der Kreter theilweiſe umgebildet und verſchärft zu haben . Wiewohl nämlich Erziehung und

Unterricht in Kreta weſentlich öffentlich waren und mehr dem Leben und dem Staate als einer

beſonderen Unterweiſung anheimfielen ; wiewohl auch hier geſetzliche Vorſchriften über die Zeit

der Verheirathung und die Ehe beſtanden : ſo hatte doch die Familie in Kreta weit mehr

Rechte als in Sparta , wo die Durchbildung des Dorismus viel vollendeter und conſequenter

war . Bis zum achtzehnten Lebensjahre ( demnach alſo weit länger als in Sparta ) gehörten die

Knaben der Familie an und wurden alsdann erſt in eigene Genoſſenſchaften aufgenommen . Bis

zum ſiebenzehnten Jahre nahmen dieſelben wie in Sparta an den Männermahlen Theil .

Dieſe Mahle geben nun auch Anlaß der Waiſen zu gedenken , indem berichtet wird , daß auch

letztere dabei ihre beſonderen Speiſen erhielten , deren Namen darauf hinweiſt , daß ſie ohne

künſtliche Zubereitung , d. h. alſo wol gut bereitet , aber einfach waren . Während man ſie durch

dieſe kleine Entbehrung vielleicht auf die ihnen auferlegte Nothwendigkeit einer beſcheidenen

¹ ) Vgl . Fr . Cramer Geſchichte der Erziehung und des Unterrichts im Alterthume , Elberfeld 1832 , 8, 2 Bde .

I. S. 249 ; J . H. Krauſe Geſchichte der Erziehung , des Unterrichts und der Bildung bei den Griechen , Etruskern

und Römern , Halle 1851 , 8. S. 125 — 128 u. 193 .

² ) Plat . legg . 1, 631 , b u. 626 , a; vgl. Ariſtoteles polit . II , 7 u. 8; Cramer S. 226.
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ſocialen Stellung hinweiſen wollte , ſo räumte man ihnen , wie weiter gemeldet wird , hinwieder

bei den feſtgeſetzten Speiſen vor den übrigen Kindern ,den Vorzug ein , daß ſie ſo viel wie die

Alten , alſo ganze Portionen , bekamen . 4).

Gleichwie Lykurgos Weſen , Geiſt und Charakter des doriſchen Stammes mit der ganzen

Schärfe einer ihres Zieles ſich wohlbewußten Conſequenz entwickelte , in der Einrichtung des

ſpartaniſchen Staates praktiſch verwirklichte und verwerthete , ſo wies Solon durch ſeine Ge⸗

ſetzgebung und ſeine Anordnungen in dem Staate der Athener dem Jonismus die Wege zu den

hohen Zielen politiſcher Freiheit wie individueller Bildung und Humanität , deren Früchte ſeiner

Vaterſtadt für alle Zeiten den unbeſtrittenen Ruhm unerreichter Verdienſte um die geſammte

Weltkultur erworben haben . Zunächſt laſſen ſich zwar die geſetzlichen Beſtimmungen , welche

ſchon Solon über Pflege derjenigen Kinder aufgeſtellt haben ſoll , deren Väter im Kriege ge⸗

fallen waren , durch keine ſicheren Thatſachen verbürgen . ⁴) Dennoch gäbe uns die im Geiſte

ſeiner Geſetzgebung entwickelte Humanität des joniſchen Stammes allein ſchon die ſichere Ge⸗

währ einer wohlwollenden Waiſenpflege bei den Joniern , wenn nicht wirklich mehrfache Nach⸗

richten über beſtimmte Thatſachen einen ausreichenden Einblick in die ſtaatliche Fürſorge und die

rechtlichen Verhältniſſe der durch den Krieg verwaiſten Kinder eröffneten . Zuvörderſt iſt nämlich

überliefert , daß in Athen zur Zeit des peloponneſiſchen Krieges ſolche Kinder bis zu ihrem

zwanzigſten Jahre auf öffentliche Koſten erhalten und im Prytaneion geſpeiſt , außerdem aber

noch mit einer beſonderen Auszeichnung bedacht wurden . Nach Vollendung des eigentlichen

Reifealters nämlich wurden ſie weiter mit einer völligen Kriegsrüſtung ausgeſtattet , und

das Haus des Vaters ihnen übergeben . ⁵) Dieſe wohlthätige Anordnung ſcheint zur Zeit des

Ariſtophanes , wo auch andere treffliche Einrichtungen verfielen , allmälig außer Uebung gekom⸗

men zu ſein , da es bei den langwierigen Kriegen , in welche ſich Athen verwickelt ſah , ſehr viele

Waiſen gab , für die bei der ſteigenden Noth nur ſchlecht geſorgt werden konnte . ² ) Daß aber

nicht nur die Hinterlaſſenen im Kriege gefallener Bürger , ſondern auch ſelbſt verdienſtvoller

Staatsmänner und Feldherren vom Staate bedacht wurden , bezeugen die Kinder des großen

Ariſtides . Seinem . Sohne Lyſimachus wurden hundert Minen Silbers , Grundſtücke und ein

täglicher Gehalt von vier Drachmen gegeben ; ſelbſt ſeine beiden Töchter blieben von der öffent⸗

lichen Wohlthat nicht ausgeſchloſſen , ſondern wurden auf Staatskoſten erhalten und aus

³ ) Vgl . Cramer S. 227 f.

4) Vgl . Cramer S. 250 ; Krauſe S. 190 u. A. 2.

⁵³) Vgl . Perikles in ſeiner bekannten Grabrede bei Thucydides II , 46 ; Cramer S. 259 ; Krauſe S . 190.

⁴) Ariſtophanes Thesmoph . 449 f. ; Cramer S . 250 A. 576 .
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dem Staatsſchatze mit einer Ausſtattung bedacht . 7) War es an ſich natürlich und der Pflicht

der öffentlichen Dankbarkeit zu allen Zeiten , insbeſondere aber auch dem Geiſte des antiken

Staates entſprechend , das Andenken gefallener Vaterlandsvertheidiger und die Verdienſte aus⸗

gezeichneter Bürger durch beſondere Fürſorge und Auszeichnung ihrer Hinterbliebenen zu ehren ,

ſo verſtand ſich dabei natürlich der ſtaatliche Schutz ihrer und ihrer Güter von ſelbſt , wie ihn

die Geſetze für alle Waiſen anordneten . Es wurde nämlich zu Athen letzteren ein Vormund

( &ετοοπιε ) geſetzt , welcher entweder von dem Vater der Kinder durch Teſtament bezeichnet ,

oder , ſoferne dieſes nicht ſtattgefunden hatte , von Seiten der Obrigkeit d. h. von dem Archon⸗

ten beſtimmt wurde . Die Dauer der Vormundſchaft erſtreckte ſich bei dem männlichen Mündel

bis zum achtzehnten Lebensjahre d. h. bis zu ſeiner Volljährigkeit und dem Eintritte unter die

Männer ( doνιιααα els eνοσασς) . Während dieſer Zeit hatte der Vormund über die Perſon

ſeines Mündels zu wachen und für ſeine Erziehung Sorge zu tragen . War letzterer von Hülfs⸗

mitteln entblößt und ohne eigenes Vermögen , ſo lag dem Vormunde die Fürſorge für die Exi⸗

ſtenz ſeines Pflegbefohlenen , im anderen Falle die Verwaltung des vorhandenen Vermögens ob. ⁵)

Wie ſcharf der Staat bei dieſer Verwaltung den Vormund überwachte und zugleich eine wohl⸗

thätige Vorſorge für die Waiſen beurkundete , davon zeugen die in dieſer Hinſicht durch das

Geſetz normierten Beſtimmungen , von welchen uns einzelne überliefert ſind . Hiernach waren die

Vormünder unter anderm verpflichtet ein Waiſenvermögen , deſſen eigene Verwaltung ihnen zu

ſchwer fiel , in Pacht zu geben . Bei den bezüglichen Pachtverträgen mußten aber , um nament⸗

lich dem Waiſenvermögen gegen jede Verringerung ſeines Grundſtockes Gewähr zu leiſten , über⸗

dies beſondere Unterpfänder als Gegenverſicherungen gegeben werden . ² ) Wer ſich als Vor⸗

mund in dieſer Beziehung eine Fahrläſſigkeit zu Schulden kommen ließ , durch welche Unmün⸗

dige auf irgend eine Weiſe beeinträchtigt wurden , konnte wegen „ Schädigung der Waiſen “

( 2⁴νιασ ςασιν ) gerichtlich belangt werden . ¹⁰)

¹) Die beſondere Bevorzugung des Sohnes kann bei der Stellung des weiblichen Geſchlechtes in Griechenland

nicht auffallen ; er wurde mit Grundeigenthum , baarem Gelde ( etwa 3800 Gulden ) und einem täglichen Gehalte

( etwa fl. 1. 36 kr. ) bedacht , während jede der Töchter nach Plutarch anfangs täglich nur 3 Obolen ( etwa 12 Kreuzer ) ,

ſpäter eine Drachme ( 24 Kreuzer ) empfing , nach unſerem Gelde (ſelbſt als bloßes Nadelgeld verſtanden ) freilich
eine ſehr beſcheidene Dotation , immerhin aber als Beiſpiel einer aus der Staatskaſſe ausbezahlten Waiſenpenſion

im Alterthume bemerkenswerth und bei der Einfachheit und dem höhern Geldwerthe in jenen uralten Zeiten von

Hellas und Rom erklärlich . Vgl . Cramer S. 250 ; Krauſe S. 191 ; Cornel . Nepos Arist . c. III ; Plutarch

Arist . c. XXVII ; Demoſthenes adv . Lept . p. 492 .

8) Vgl . Cramer S. 249 ; Krauſe S. 191.

*⁴) Vgl . C. F. Hermann Lehrbuch der griechiſchen Antiquitäten III . Theil ( Privatalterthümer ) S. 313 § 66

u. A .3 u. S. 317 § 67 u. A. 3. —
1¹⁰) Vgl . Cramer S. 249 ; Krauſe S. 191.
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Laſſen ſich auch alle dieſe geſetzlichen Anordnungen und Vorſchriften über Waiſenpflege

nicht mit Beſtimmtheit , wie oben bemerkt , auf Solon und ſeine Geſetzgebung als Ausgangs⸗

punkt zurückführen , ſo entſprangen ſie doch dem Geiſte ſeiner Geſetze , welcher hinwieder kein

anderer als der des Jonismus ſelbſt war . Es iſt demnach auch in keiner Weiſe auffällig , daß

uns außerhalb Athens gerade wiederum allein nur im Bereiche des Jonismus ähnliche Anord⸗

nungen und Vorſchriften begegnen . Von beſonderer Bedeutung ſind in dieſer Hinſicht die Nach —

richten von den bezüglichen Satzungen des Mileſiers Hippodamos und ihrer , wenn nicht Alles

trügt , erfolgreichen Einwirkung auf die joniſchen Städte in Kleinaſien . Hippodamos , Sohn des

Euryphon , aus Milet , Zeitgenoſſe des Perikles , war ebenſo ſehr als praktiſcher Architekt durch

die bauliche Anlage , wie als theoretiſcher Staatskünſtler durch die politiſche Anordnung der

Städte berühmt . Unter anderen Vorſchriften hatte derſelbe auch die Satzung aufgeſtellt ,

daß die Kinder der im Kampfe gefallenen Bürger auf öffentliche Koſten erhalten werden ſoll⸗

ten . Da nun aber die Stelle bei Ariſtoteles , in welcher dieſe Satzung überliefert iſt , einige

Schwierigkeiten bezüglich ihrer Erklärung verurſacht , indem vorerwähnte Satzung mehr blos

theoretiſch von Hippodamos in einem Entwurfe über den „ beſten Staat “ aufgeſtellt zu ſein ,

ſcheint , ſo hat man gezweifelt , ob jene Aufſtellung jemals als Geſetz in die Verfaſſung von

Milet aufgenommen worden ſei . Sollte aber auch dieſer Zweifel niemals völlig gelöſt werden ,

ſo behält doch eine Bemerkung des Ariſtoteles , womit er ſeine Mittheilung über jene Satzung

des Hippodamos ſchließt , eine um ſo größere Bedeutung für das Verſtändniß der ganzen Stelle ,

wie uns ſcheint , je klarer und beſtimmter ſie lautet . Er bemerkt nämlich ſchließlich : „ es be⸗

ſteht auch in Athen dieſes Geſetz jetzt und in anderen unter den Städten . “ Sowie aus dieſer

Notiz nicht blos eine glaubhafte Beſtätigung alles deſſen entnommen werden darf , was oben

über die Behandlung der Waiſen im Kriege gefallener Bürger zu Athen bemerkt worden iſt , ſo

kann wol auch zugleich daraus auf die muthmaßliche Aufnahme jener Satzung des Hippodamos 1¹¹)

nicht nur in die Mileſiſche Verfaſſung , ſondern auch unter die Geſetze vieler anderen ſicher⸗

lich zumeiſt joniſchen oder unter dem Einfluſſe des Jonis mus ſtehenden Städte in Kleinaſien

geſchloſſen werden . Von dieſen Städten muß zuerſt Jaſos in Karien erwähnt werden . Hier

gebot ein Stadtgeſetz für den Unterhalt , die Erziehung und Bildung der Waiſen zu ſorgen und

ihnen im zwanzigſten Lebensjahre ihr etwa vorhandenes Beſitzthum zu übergeben . Dieſes Geſetz

¹1) Ueber Hippodamos von Milet , ſeine Zeit wie ſeine Bauten und politiſche Thätigkeit vgl. Cramer S. 250 und

Krauſe S. 191 nebſt A. 5. Mit gutem Grunde hat Cramer dabei ( S. 251 ) auf die hervorragende kultur⸗politiſche

Stellung und Bedeutung hingewieſen , welche Milet in der Geſchichte der geſammten ſtaatlichen und geiſtigen Ent⸗

wicklung von Hellas zuerkannt werden muß .
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der Jaſier , welche ihren Urſprung von Argos ableiteten , datierte jedoch nicht aus der früheren

doriſchen Zeit , ſondern gehörte einer ſpäteren Periode der Stadt an , wo letztere von

Milet aus ganz ioniſiert worden war . ¹² ) Eine zweite Stadt , in welcher , ſicherlich unter dem

Einfluſſe derſelben milden Denkweiſe der Jonier , gleichfalls ähnliche Beſtimmungen wie in Jaſos

über die Fürſorge für die Waiſen gegeben worden ſind , lag gleichfalls in Karien und war

Stratonikeia . Auf einer großen Inſchrift wenigſtens aus der Zeit nach Chriſti Geburt

wird die Stadtbehörde eines „Knabenpflegers “ ( 1⁶⁶υοσο ) erwähnt , unter welchem „ Kna⸗

benwächter “ ( ʒ⁸⁷ αανεα) als dienendes Perſonal ſtehen . Die Funktionen , welche dieſen

Schulpflegern oblagen , weiſen darauf hin , daß dortſelbſt der Jugenderziehung eine umfaſſende

Fürſorge zugewendet war , die ſich ohne Zweifel auch auf die Waiſen erſtreckte , wenn nicht die

Angaben der Inſchrift ſelbſt ſich überhaupt nur auf letztere beziehen . Die ganze aus der In⸗

ſchrift erſichtliche Einrichtung , ſowie die große Anzahl der dabei erwähnten Zöglinge und Vor⸗

ſtände läßt den Charakter einer höheren Lehranſtalt für Kinder oder Waiſen edler Fa⸗

milien nicht verkennen . Der vorerwähnten ähnlich finden ſich unter den Inſchriften der klein⸗

aſiatiſch⸗griechiſchen Städte noch mehrere , welche ſich auf eben ſolche pädagogiſche Inſtitute

beziehen . ¹³ )

Eine zweite Claſſe verlaſſener Kinder begriff , wie bemerkt , diejenigen , welche dem Tode

durch Ausſetzung auf irgend eine Weiſe entgangen waren . Die grauſame Unſitte der Ausſetzung

ſcheint ſchon im hohen Alterthume bei nicht wenigen Völkern geübt worden zu ſein . Bekannt

iſt , um nur einige Beiſpiele anzuführen , aus Medien des großen Cyrus , aus Aegypten des

Moſes , aus den Anfängen Roms ( auf welches in dieſer Beziehung unten zurückzukommen iſt )

des Romulus und Remus Ausſetzung , wie denn auch andere Völker des Alterthums ſich mit

dieſem Verbrechen befleckt haben . 14¹) Aus dem Mythenalter Griechenlands iſt die Ausſetzung des

² ) Vgl . Cramer S. 250 ; Krauſe S. 191 f.

¹1⁵) Vgl . Krauſe S. 192 f. A. 2.

. ¹4) Die Kelten legten die neugeborenen Kinder auf einem Schilde ins Waſſer , die forttreibenden überließen

ſie ihrem Schickſale . Offenbar hängt mit dieſer Sitte eine merkwürdige Uebung zuſammen , von welcher Kaiſer
Julian in einem Briefe an den Philoſophen Maximus (epist . XVI p. 383 ed. Spon ) berichtet . Hiernach benutzten
die Kelten den (bekanntlich als Gott verehrten) Rhein zu einer Art von Gottesgericht bei Entſcheidung über

legitime und illegitime Kinder : letztere ſollte er verſchlingen , erſtere oben auf ſchwimmen laſſen . —Die Sar⸗

maten und Slaven tödteten oder ſetzten ſchwache und mißgeſtaltete Kinder aus . Die alten Skandinavier ,

beſonders die Normannen , pflegten namentlich Töchter durch Sklaven (freie Männer gaben ſich dazu nicht her )
ins Waſſer werfen oder in Gruben ausſetzen zu laſſen . Die von einem verſtorbenen Leibeigenen etwa hinterlaſſenen
kleinen Kinder wurden ohne Speiſe und Trank in einer Grube ausgeſetzt und dasjenige Kind , welches die anderen

überlebte , nahm der Herr als lebenskräftig zu ſich — Grabeskind — und es verblieb ihm als leibeigen . — Die

( 1871) 2
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Oedipus , aus der ſpätern Zeit ſind , insbeſondere für Sparta , Athen und Theben , einzelne Data

überliefert , welche die bezüglichen Sittenzuſtände , wenn auch mehr durch Streiflichter , doch immer

grell genug beleuchten . In Sparta gab die durch Lykurgos angeordnete offizielle Unterſuchung

nur die geſunden und kräftigen Kinder den Eltern zurück; ſchwache und gebrechliche aber wurden

bekanntlich in einen bei Sparta gelegenen Abgrund geworfen oder den Fluthen des Eurotas über⸗

laſſen ; es war dieſe unmenſchliche Procedur eine geſetzmäßige Vorbedingung der ſpäteren öffent⸗

lichen Erziehung und Verwerthung der individuellen Exiſtenz für die Zwecke des Staates . Arme

Eltern erhielten daher auch für die Kinder , bis ſie in die allgemeinen Erziehungshäuſer gebracht

wurden , Unterſtützung aus öffentlichen Mitteln ; für die Waiſen , namentlich der im Kriege gefallenen

Bürger wurde , wie oben bemerkt , Fürſorge getragen . Läßt ſich demnach dieſe Unſitte in Sparta noch

erklärlich finden , ſo muß es um ſo mehr auffallen , daß auch der mildere Geiſt des Jonismus ,
welcher ſo manche Blüthe edler Humanität trieb , ſich von dieſer unmenſchlichen Härte gegen

hilfloſe Kinder nicht frei halten konnte . Selbſt der Soloniſchen Geſetzgebung ſcheint es nicht

anders als negativ , wie ſich im Verfolge unſerer Betrachtung ergeben dürfte , und mit geringem

Erfolge gelungen zu ſein , jener unmenſchlichen Uebung entgegenzuwirken . Auch in Athen war

nämlich die Ausſetzung der Kinder ſo zu ſagen offiziell für den Fall anerkannt , daß der Vater

das neugeborene Kind weder anerkeunen noch aufziehen wollte , worauf es bei dem Tempel des

Herkules ausgeſetzt zu werden pflegte . ¹⁵) Bei zunehmender Sittenverderbniß häuften ſich die

ausgeſetzten Kinder wurden hier gut bekleidet , ein Geldſtück in die Kleider gewickelt , und dadurch Mancher bewogen ,

ſolche Kinder aufzunehmen , zumal ſie ihm als Sklaven verblieben . Auch in Irland und Grönland war die Kinder⸗

Ausſetzung üblich , theils armuthshalber , theils auch weil man es für menſchlicher hielt Säuglinge nach dem

Hinſcheiden der Mütter zu tödten als verſchmachten zu laſſen . Was die Germanen betrifft , ſo hat ſie zwar Tacitus

Germ . 19 mit den Worten : numerum liberorum finire aut quemquam ex agnatis necare flagitium habetur

plusque ibi boni mores valent , quam alibi bonae leges gewiſſermaßen als Muſter hingeſtellt , J. Grimm aber in

ſeinen Rechtsalterthümern S. 455 aus den ſpäteren Geſetzſammlungen derſelben einige Beiſpiele beigebracht ,

welche ſich auf die Beſtrafung der Tödtung und Ausſetzung der Kinder beziehen . — Auch bei den Juden war

dem Vater große Gewalt über die Kinder eingeräumt , aber Kinderloſigkeit galt bei ihnen als Unglück und Schmach ,

ſomit war jene vorerwähnte verbrecheriſche Beſeitigung der Neugeborenen an ſich ausgeſchloſſen . Dennoch aber

ſcheinen Spuren von Kinderaufnehmen und anerkennen ( draαeνν , suscipere , tollere liberos ) auch bei ihnen wie bei

Griechen und Römern vorzukommen . Rahel nimmt das Kind der Bilha , den Dan auf ihren Schooß und er⸗

kennt ihn als ihren Sohn an ; Joſeph die Kinder Ephraims und Machirs , des Sohnes Manaſſes ;

Hiob klagt , warum man ihn auf den Schooß genommen , warum ihn geſäugt habe ; andernfalls läge er doch

nun und wüäre ſtille , ſchliefe und hätte Ruhe . Naemi nimmt das Kind der Ruth auf ihren Schooß als einen

Erben , den ihr Gott nicht habe abgehen laſſen . Vgl . Schück in den Abhandlungen der Schleſiſchen Geſellſchaft

für vaterländiſche Cultur . Philoſophiſch⸗hiſtoriſche Abtheilung 1862 II . Heft S. 4.

¹15) Vgl . Schück a. a. O. S. 2.
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Fälle dieſes gräulichen Verbrechens . Hatten Eltern aus Noth , Armuth oder bei Zerrüttung

des Familienlebens die Abſicht , ſich ihrer Kinder zu entledigen , wünſchten aber ſie am Leben

erhalten zu ſehen , ſo wurden die hilfloſen Kleinen an Kreuzwege , an ' s Ufer , auf Marktplätze

und an andere beſuchte Orte gelegt , und man band ihnen Münzen , Ringe , edle Steine oder

Kleinode bei , um ſie allenfalls ſpäter wieder zu erkennen . Ammen und Wärterinnen gaben ſich

zu dem unmenſchlichen Geſchäfte der Ausſetzung her . Was war nun das Schickſal ſolcher von

aller irdiſchen Hilfe verlaſſenen Weſen ? ihr Loos war das härteſte , welches das Alterthum kennt :

ſie wurden Sklaven deſſen , welcher ſie aufnahm und aufzog . ¹⁶) Damit gingen ſie nach antiken

Anſchauungen nicht nur aller politiſchen Rechte , ſondern jeder menſchenwürdigen Exiſtenz , wie

überhaupt auch aller jener Vorrechte verluſtig , durch welche die griechiſche Geſetzgebung , in Er⸗

mangelung jeglichen Staatsſchulzwanges , ſelbſt der Verwahrloſung der Kinder vorzubeugen
und letzteren Unterricht und Ausbildung zu verbürgen beſtrebt war . Solon wenigſtens hatte eine

angemeſſene Erziehung der Kinder zur Bedingung der älterlichen Anſprüche auf Unterſtützung und

Beiſtand im Alter gemacht , und Charondas , Geſetzgeber von Catana , die Koſten des Unterrichts
Aller aus Gemeindemitteln zu beſtreiten vorgeſchlagen . ¹⁷)

Unter allen Staaten Griechenlands machte Theben allein eine rühmliche Ausnahme von

jener unmenſchlichen Praxis des Kinderausſetzens , welche doch Platon und Ariſtoteles unbedenk⸗

lich billigten . Mit Recht , unſeres Erachtens , weiſt Cramer ¹³ ) auf den tieferen Grund dieſer im

Vergleiche zu dem übrigen Hellas abnormen Erſcheinung hin . Keine Stadt bot nämlich einen

ſo großen Gegenſatz zwiſchen den männlichen und weiblichen Bewohnern dar wie Theben . Der

Rohheit und Schwerfälligkeit , dem Trotze und Uebermuthe jener ſtand ein hoher Grad von ſitt⸗
licher Bildung , von Gefühl , Anmuth und Liebenswürdigkeit bei dem weiblichen Geſchlechte gegenüber.
Dieſes Uebergewicht der weiblichen Bildung , ſowie die höhere Stellung des weiblichen Geſchlechtes
konnte nicht ohne die wohlthätigſten Folgen für das Familien⸗ und öffentliche Leben bleiben .

Dieſen Einflüſſen iſt denn auch in Theben ohne Zweifel das Verbot der Ausſetzung der Kinder

bei Todesſtrafe entſprungen , obgleich in älteren Zeiten auch hier dieſelbe Unſitte einer

Preisgebung der Kinder beſtand , wie im übrigen Griechenland . Arme und bedürftige Eltern

brachten ihre Kinder , welche ſie nicht ernähren zu können glaubten , alsbald nach der Geburt

der Obrigkeit , welche ſie bei Leuten in Pflege und zur Erziehung hingab , entſprechend der heu⸗
tigen Sorge für ſogenannte Haltekinder . Freilich wurden damit die ſchwerſten bürgerlichen Nach⸗

¹16) Vgl . Livius I, 31 ; Plutarch Them . 1; Schück a. a. O. S. 2.
¹7 ) Vgl . C. Fr . Hermann a. a. O. S. 182 .

¹s ) Vgl . a. a. O. S. 308 f.; Schück S. 1.

2 *
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theile von den bedauernswerthen Opfern nicht ferne gehalten , indem ſolche Kinder , wenn ſie

erwachſen waren , bei ihren Pflegern zum Erſatz der aufgewendeten Mühe und Koſten Sclaven⸗

dienſte leiſten mußten . ¹*)

II .

Wie bereits oben angedeutet wurde , ſind die Nachrichten , welche über die Behandlung

verlaſſener Kinder bei den Römern vorliegen , zwar reichhaltiger und umfänglicher als jene

aus dem griechiſchen Alterthume , beziehen ſich aber zumeiſt nur auf die Kaiſerzeit , demnach

alſo auf den Höhepunkt der Entwicklung römiſchen Lebens , jedoch immerhin auf diejenige

Periode der römiſchen Geſchichte , welche als Niedergang des Reiches und als nächſte Vor⸗

läuferin einer auf neuen Grundlagen und durch neue Mächte aufzuerbauenden Zeit und Cultur

zu betrachten iſt .

Außer den ſchon oben theilweiſe näher bezeichneten politiſchen und ſocialen Zuſtänden , welche

das klaſſiſche Alterthum als ſolches überhaupt im Gegenſatze zur modernen Welt charakte iſieren ,

dürften es gerade bei dem Römerthume noch zwei beſondere Momente von nicht zu unter⸗

ſchätzender Bedeutung ſein , welche vorerwähnte Thatſache weniger auffällig erſcheinen laſſen .

Zunächſt ſind nämlich für die ältere Periode Roms die einleitenden Worten des Livius zu

ſeinem großen Geſchichtswerke wohl zu beachten , wonach kein Staat jemals größer und ehr⸗

würdiger , wie auch an guten Beiſpielen reicher war als der romiſche , weiter ſodann ,

daß in keinen Habſucht und Luxus ſo ſpät eindrangen , und daß nirgends mehr der Armuth

und Sparſamkeit ſo große und ſo dauernde Achtung gezollt wurde . Die frugale Einfachheit

und Bedürfnißloſigkeit des römiſchen Lebens , die ſtrenge Bewahrung der altväteriſchen Sitte

und Uebung , das ehrwürdige Verhältniß zwiſchen Patronen und Clienten , welches , demjenigen

zwiſchen Vater und Kindern vergleichbar , lange Zeit hindurch in voller Kraft und Reinheit be⸗

ſtand , das ſtarke Band , welches alle Glieder einer Familie zu dem engſten Zuſammenleben

umſchlang ²⁰) : alle dieſe gewichtigen Momente des politiſchen und ſocialen Lebens mußten der

¹0) Aelian var . hist . I, 2, 7; C. Fr . Hermann a. a. O. S. 47 f. ; Cramer S. 309 ; Schück S. 1.

²⁰) Charakteriſtiſch ſind in dieſem Bezuge die Nachrichten bei Valerius Max . IV, 4, 8, wonach ſechszehn Mitglieder

der Aeliſchen Familie ein Grundſtück ( fundus ) beſaßen und in einem Häuschen ( domuncula ) wohnten . Nach

Plutarch M. Crass . I. wurde der bekannte M. Craſſus in einem kleinen Hauſe mit zwei Brüdern auferzogen , welche

verheirathet waren , auch die Eltern lebten noch, und alle gingen zuſammen an denſelben Tiſch . In dem kleinen

Hauſe des alten Cato wohnte auch ſein verheiratheter Sohn nach Plutarch Cat . M. 24; vgl . Becker⸗Marquardt a. a. O.

V, I S . 56 A. 286 .



Noth und dem Bedürfniſſe der Einzelnen , ²¹ ) alſo auch der verwaiſten und verlaſſenen Kinder , durch

die Einzelnen weit leichter abhelfen und entgegenarbeiten laſſen 2²²). Als ſelbſt ſpäter der Kampf

zwiſchen Patriciern und Plebejern beendet , und Roms Herrſchaft nach Außen erweitert worden

war , ließen die zahlreichen Ackervertheilungen , Gründungen von Colonien , Ausſpendungen der

Magiſtrate und Mächtigen immer noch mehr oder weniger eine förmliche Armenclaſſe , ſomit

auch ein Armenweſen , und insbeſondere eine Unterſtützung zu Unterhalt und Erziehung ver⸗

laſſener Kinder nicht aufkommen ²³ ). Nachdem aber die Eroberung von Carthago und Corinth ,

wie auch die Unterwerfung des Oſtens die von nun an unbeſtrittene Weltherrſchaft Roms be⸗

gründet hatten , ſo ſtrömte eine ungeheure Menſchenmenge , insbeſondere auch die bis dahin zumeiſt

auswärts beſchäftigten Heere , aus allen Theilen der Welt in Italien und vornehmlich in der

Hauptſtadt zuſammen , und mit den neuen bisher noch faſt fremd gebliebenen Mitteln und Ein⸗

flüſſen feinerer Geiſtesbildung drang auch zugleich die ganze Sittenverderbniß des entnervten

Orients und des entarteten Hellenismus ein , während ſich der Luxus ins Ungeheuere ſteigerte,

und die Kluft zwiſchen Reichthum und Armuth immer mehr erweiterte . So trat Rom aus

der Republik in das Kaiſerreich unter gänzlich veränderten Zuſtänden in politiſcher , wie in

ſocialer und allgemein culturlicher Beziehung über . Wenn nun Cramer ²⁴) mit Rückſicht hie⸗

rauf die Anſicht ausſpricht , daß der Sinn für die leidende Menſchheit immer erſt bei dem

Zuſtande erhöhter Bildung , demnach alſo zumeiſt erſt in der ſpäteren Geſchichte der Völker er⸗

wache ; wenn demgemäß auch die Fürſorge für Arme , insbeſondere auch für dürftige , verlaſſene

oder verwahrloſte Kinder in der römiſchen Geſchichte erſt dann hervortrete , als das Alterthum ſei⸗

nen Kreislauf faſt vollendet hatte , und das Volk in ſich ſelbſt gereift war : ſo iſt dieſer Aufſtellung

einerſeits zwar eine Berechtigung nicht abzuſprechen , andererſeits aber ſicherlich im vorliegenden

Falle , wenn nicht Alles trügt , eine ganz beſondere Einwirkung von einer bis jetzt unbeachtet

gebliebenen Seite her — und dieſes iſt das zweite der oben angedeuteten beiden Momente

— anzunehmen , um die ſeitdem in der römiſchen Kaiſergeſchichte mehr und mehr hervor⸗

²1 ) Bgl . Cramer S. 493 f. Hierher gehört auch die erſte Spur von einer Art Armenpflege bei den Römern ,

indem die ärmeren Plebejer unter der Aufſicht der Aedilen Brodſpenden aus dem Tempel der Ceres erhielten (vgl.

Niebuhr Röm . Geſch . I, 690) , Cramer a. a. O. A. 1208 .

²² ) Dieſen thatſächlichen Verhältniſſen gegenüber können die von Dionyſius v. Halic . III . p. 160,10 (vgl. Cramer

S. 496 ) berichtete öffentliche Verpflegung aller Drillinge in Rom zum Andenken an den Kampf der Horatier und

Curiatier , ſowie die von Sueton de gramm . c. 13 mitgetheilte Notiz , daß der Grammatiker Staberius Eros die

Kinder der unter Sulla Geächteten ohne jegliche Vergütung in ſeine Schule auſgenommen habe , nur als außer⸗

ordentliche und vereinzelte Erſcheinungen betrachtet werden .

2³ ) Vgl . Cramer S. 494 .

²4 ) Vgl . a a. O.
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tretende öffentliche Unterſtützung und Pflege verlaſſener Kinder ſich allſeitig erklären zu können .

Dieſe eigenthümliche Einwirkung wird jedoch erſt unten im weiteren Fortgange und Zuſammen⸗

hange unſerer Betrachtungen näher dargelegt werden können .

Der unaufhaltſame Fortgang einerſeits in Entwicklung tieffriedlicher Zuſtände , ( wie ſie die

gute Periode der römiſchen Kaiſerzeit charakteriſieren ²5), ſowie allgemeinen Wohlſtands , Glücks und

hoher geiſtiger Bildung , andererſeits aber auch des Reichthums , Luxus und Wohllebens zeigt

hinwieder als Kehrſeite eine wachſende Verderbniß der Sitten , eine Lockerung der ehelichen Bande ,

eine Zerſetzung und Auflöſung des früheren Familienlebens , wie ſie ſolche Zeiten zu begleiten

pflegen . In letzterer Beziehung insbeſondere artete die rechtliche Seite der altrömiſchen Familien⸗

praxis durch die Verderbniß der Zeiten in ein Syſtem der Härte und Grauſamkeit aus , welches

auch hier , wie bei den Griechen , in derſelben grauenvollen Unſitte der Ausſetzung der

Kinder gipfelte . Es war nämlich die durch nur geringe Einwirkung des Staates beſchränkte

väterliche Gewalt ( patria potestas ) , welche dieſe Auswüchſe in den Zeiten des Verfalls

der öffentlichen Zuſtände trieb . Anfänglich und in einer urſprünglich unlösbaren Ehe ²⁶) als na⸗

türliches Verhältniß geſtaltet , welches auf dem leiblichen und geiſtigen Zuſammenhange , ſowie

auf dem ſchon ( vgl . A. 20 ) erwähnten äußerlichen Zuſammenleben des Vaters und der Kinder

beruhte , gewährte jene Gewalt , bis zu ihren äußerſten Conſequenzen entwickelt , dem Vater die

volle Verfügung über ſeine Kinder und berechtigte ihn dieſelben auszuſetzen , zu verkaufen und zu

tödten . ² *) Obwohl ſchon unter Romulus beſchränkt , wurde dieſes Recht durch das Zwölftafelgeſetz

doch dahin erweitert , daß die Väter zur Beſeitigung gebrechlicher und verkrüppelter Kinder er⸗

mächtigt wurden : eine Befugniß , welche dann den Mißbrauch namentlich bezüglich derjenigen
Kinder ins Ungemeſſene ſteigerte , die der Vater , wenn ſie ihm , wie in Athen , nach der Sitte ,
vor die Füße gelegt wurden , nicht aufhob und anerkannte . ²8) So kam es , daß ein großer Theil
der Kinder gar nicht aufgezogen , ſondern in den Velabrenſiſchen See , wo die Cloaken der Stadt

²⁵) Zu keiner Zeit iſt die vielberufene nunmehr in ihrer ganzen Verlogenheit durch den blutigſten aller Natio⸗
nalkriege enthüllte Phraſe : l ' empire c' est la paix ihrer Verwirklichung näher geweſen als in jener mit Recht als
felicitas temporum geprieſenen Periode der römiſchen Kaiſerzeit ; vgl. Friedländer Darſtellungen aus der Sittenge⸗
ſchichte Roms II S. 4.

²6 ) Bgl . Dionyſ . v. H. II , 25 u. Becker⸗Marquardt a. a. O. S. 55.

²⁷) Vgl . Becker⸗Marquardt a. a. O. S. 4 f. A. 10, 11, 12.

²⁸) Vgl . Dionyſ . II , 15; Cicero de legg . III , 8, 19 ; Livius XXVII , 37 und die übrigen bei Becker⸗Marquardt
a. a. O. A. 10 angeführten Stellen , beſonders Seneca de ira I, 15: liberos quoque , si debiles monstrosique
editi sunt , mergimus ; das dναμιοεεινν, liberos suscipere oder tollere , von dem Aufheben und Anerkennen des
Kindes durch den Vater , iſt ſchon oben erwähnt worden .



ausmündeten , geworfen , oder in Wüſten und Wäldern , oder an dem Tiber , auf den Straßen ,

beſonders auf den Gemüſemarkt , an der Milchſäule in der XI Region der Stadt , mit grau⸗

ſamer Ironie ganz in der Nähe des Tempels der Pietas , ausgeſetzt wurden . ² *) Wer von dieſen

verlaſſenen Weſen nicht durch Näſſe , Kälte oder Hunger umkam , wen Hunde oder Schweine

nicht zerfleiſchten , weſſen Leben erhalten wurde , deſſen Exiſtenz war eine ſo elende , daß ihm

der Tod faſt als ein größeres Glück erſcheinen konnte ; denn wol nur in den ſeltenſten Fällen

fand ein ſo preisgegebenes Kind einen mitleidigen Pflegevater ;³⁰) öfter waren die ſo aufgefundenen

Verlaſſenen ein Capital für Speculanten : ſie wurden die Sklaven deſſen , der ſie aufnahm ,

und entweder verkauft oder zu den ſchwerſten und härteſten Arbeiten verwendet , die Jünglinge

zu Gladiatoren eingeſchult , die Mädchen den ſchändlichſten Gewerben überliefert . Viele

wurden , namentlich in ſpäterer Zeit , von Bettelherrn aufgegriffen , grauſam verſtümmelt und

abgerichtet zum Vortheile derſelben die Wohlthätigkeit in Anſpruch zu nehmen . 3¹1) Seneca ³² )

hat insbeſondere dieſe Unglückslage mit folgenden Worten geſchildert : „ Dieſem Sklavenherrn

zum Nutzen ſchwanken die Blinden auf den Stab geſtützt einher , ihm zum Vortheile zeigen die

andern die verſtümmelten Arme , die verrenkten Knöchel , die zerſchlagenen Schienbeine . Jener

Beinzermalmer haut dem Einen den Arm ab , ſchwächt den Anderen , verdreht dieſem , grauſam

und höhniſch zugleich , die Schulter , damit er höckerig werde . Zählt nun der Herr die tägliche

Bettlersbeute und genügt ſie nicht , ſo fährt er den Unglücklichen an , ſchilt ihn aus : zu wenig

haſt du gebracht , her mit der Geißel , ja jetzt kannſt du weinen , kannſt flehen , hätteſt du ſo mit

den Vorübergehenden geſprochen , ſo hätteſt du mehr Gaben erhalten , könnteſt mir mehr abliefern . “

Daß im Hinblicke auf eine ſolche Zukunft die Armen , wie Plutarch bezeugt,³³ ) es vorzogen ihre

Kinder lieber zu tödten , iſt um ſo mehr begreiflich , wenn man erwägt , unter welchen unnennbaren

Umſtänden oft in ſpäteren Jahren ſchreckliche Wiederbegegnungen ſolcher verlorenen Kinder mit

ihren Eltern möglich waren , wie die Alten ſelbſt mehrfach angedeutet haben . ³4 )

Die allgemeine Zerrüttung der ehelichen Verhältniſſe mit allen ihren eben geſchilderten

monſtröſen Nachtheilen , im Bunde und unter dem Einfluſſe eines vorher in dieſem Umfange

unbekannten Pauperismus , welchem eine Anhäufung coloſſaler Reichthümer andererſeits grell

29) Vgl . Schück a. a. O. S. 2 f.

³⁰) Wie z. B. der berühmte Grammatiker M. Antonius Gnipho nach Sueton de gramm . 7.

31) Vgl . Becker⸗Marquardt a. a. O. S. 82.

³² ) Controv . X, 33.

33) Vgl . de amore prolis VII p. 936 R. u. Becker⸗Marquardt a. a. O. S. 72 u. A. 388 .

34) Vgl . Becker⸗Marquardt a. a. O. S. 82 f. A. 433 .



genug gegenübertrat , hatte ſchon nach dem zweiten Puniſchen Kriege eine bedenkliche Abnahme

der römiſchen Bürgerſchaft in ihren erſten Spuren deutlich genug bemerken laſſen , als daß nicht

bei der Rückkehr ruhigerer Zeiten unter den erſten Kaiſern dieſe ſocialen Schäden noch unver⸗

hüllter zu Tage getreten , ſelbſt für die oberſten Staatslenker ein Gegenſtand der ernſtlichſten

Sorge geworden wären und daß nicht auch bereits einzelne Privatperſonen in gleicher Richtung ihre

Mildthätigkeit zu üben begonnen hätten . Zuvörderſt unternahm es Kaiſer Auguſtus der

zu Grunde gehenden Sittlichkeit durch die Geſetzgebung zu Hilfe zu kommen , insbeſondere

einerſeits durch ſeine Ehegeſetze , welche die Eheloſigkeit mit vermögensrechtlichen Benachtheili⸗

gungen bedrohten, ſodann durch Veranlaſſung der Perſonen aus ſenatoriſchen Familien zu ſtandes⸗

mäßigen Ehen , wie auch durch den Verſuch , die Eheſcheidungen wenigſtens an beſtimmte Formen

und Vorſchriften zu knüpfen , endlich durch beſondere Begünſtigung derjenigen Eltern , welche drei

oder mehrere Kinder hatten , mittelſt verſchiedener Vorrechte und Vortheile . 35) Wie die Armen

überhaupt , ³⁶) ſo wurden insbeſondere ſeitdem und durch ihn die dürftigen und verlaſſenen

Kinder ein Gegenſtand der kaiſerlichen Fürſorge . Zunächſt ließ Auguſtus auch ſdie Kinder an

den Kornſpenden ( frumentationes ) , welche dem Volke gereicht wurden , Theil nehmen ³⁷) und in

gleicher Weiſe überſah er auch bei den Geldaustheilungen an ' s Volk ( congiaria ) die kleineren

Knaben nicht , welche vorher nur vom elften Lebensjahre an etwas zu erhalten pflegten ; ³⁸) ſeine

wohlwollende Fürſorge ging aber noch weiter , indem er , namentlich im Jahre 29 v. Chr . bei

ſeiner Rückkehr durch Griechenland nach Italien , zuerſt die Erwachſenen , ſodann aber auch , ſei⸗

nem Schwiegerſohne Marcellus zu Liebe , die Knaben beſchenkte , ³⁹) inRom ſelbſt aber nech

kinderreichen , aber bedürftigen Vätern aus dem gemeinen Volke ſo viel Tauſend Seſterzien ſpen⸗

dete , als Kinder da waren .¹⁰) Dieſer zuletzt genannte Akt kaiſerlicher Munificenz ſcheint nicht

ohne Einfluß auf weitere Kreiſe geblieben zu ſein ; denn noch unter Auguſtus findet ſich eine

mildthätige Privatſtiftung beurkundet , welche einestheils die obige Geſchenkſumme des Kaiſers

zur Richtſchnur des Ausmaßes der eigenen Dotation nimmt , andererſeits aber zugleich von

³5) Vgl . Becker⸗Marquardt a. a. O. III , 2 S. 112 u. V, 1 S. 74 ff.

3³6) Vgl . Cramer S. 495 .

³7 ) Vgl . Becker⸗Marquardt a. a. O. III , 2 S. 113 A. 570.

3s) Vgl . Sueton Aug . c. 41 : congiaria populo frequenter dedit . . . . ac ne minores quidem pueros prae -
teriit , quamvis nonnisi ab undecimo aetatis anno accipere consuessent .

³⁸) Vgl . Caſſius Dio l, 21 ; Cramer S. 495 .

4⁰) Bgl . Sueton Aug . c. 46 : at iis , qui e plebe regiones sibi revisenti filios filiasve approbarent , singula
nummorum milia pro singulis dividebat ; Schück p. 4. Ein sestertius berechnet ſich zu etwa 15 ¼ Pfennig en
oder etwa 4 ½ Kreuzern ; vier Seſterzien machten einen Denar .
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derſelben Art , wie die Kinderalimentations⸗Stiftungen ſpäterer Kaiſer iſt , von welchen weiterhin

zu ſprechen ſein wird . Der Stifter derſelben war ein gewiſſer T. Helvius Baſila , welcher den

Einwohnern von Atina in Latium ein Capital von vierhundert tauſend Seſterzien vermachte , um

ihren Kindern , bis ſie erwachſen , aus den Zinſen Getreide und darnach je tauſend Seſterzien zu
ſpenden . Aus der doppelten Natur dieſer Stiftung iſt man wol , zumal im Hinblicke auf die
Alimentationen der Folgezeit , zu der Annahme berechtigt , daß den Knaben und Mädchen bis zu
einem beſtimmten Lebensjahre nicht blos die Mittel zum leiblichen Unterhalte , ſondern auch zu
ihrem weiteren Fortkommen gewährt werden ſollten . ⁴¹)

Unter den Nachfolgern des Auguſtus bis zum Ende des erſten Jahrhunderts werden nun

zwar Nero , Titus und Galba wegen ihrer Freigebigkeit gerühmt , aber es bezog ſich dieſelbe
mehr auf das Volk im Großen und Ganzen , ohne daß dabei den dürftigen und verlaſſenen Kin⸗
der beſondere Fürſorge zugewendet worden wäre ; wenigſtens liegen keine Andeutungen über eine

ſolche vor . ⁴²) Erſt Kaiſer Nerva ( 96 —98 n. Chr . ) war es , der allen ſeinen Nachfolgern
durch beſondere wohlthätige Stiftungen ) voranging und die Kinder ( Knaben und Mädchen ) un⸗
bemittelter Eltern durch alle Städte Italiens auf öffentliche Koſten erziehen ließ . Indem Nerva

dieſe Kinder nicht blos in Rom gleich den Erwachſenen zur Theilnahme an den Getreideſpenden
heranzog , ſondern ihnen durch Stiftung und Anlage von Capitalien in ganz Italien Alimente gewährte ,
ſuchte er der wachſenden Schwierigkeit der Kinderaufziehung durch dieſes Inſtitut der Alimenta⸗
tion entgegen zu treten , 4⁴) der gräulichen Unſitte der Ausſetzung zu ſteuern und dem zerrütteten
ehelichen und Familienleben ſelbſt aufzuhelfen . Mit Recht hat Henzen darauf hingewieſen ,*⁵) daß
dieſes Vorgehen Nervas in dem ganzen Geiſte ſeiner Regierung begründet ſei , welche , wie Krauſe

2

*¹ ) Vgl . Inſchrift von Atina bei Orelli 4365 und Mommſen Insc . Reg . Neapolit . Lat . 4546 , in welcher es
heißt : T. Helvius . . . . . legavit , ut liberis eorum ex reditu , dum in aetatem pervenirent , frumentum et
postea sestertia singula millia darentur . W. Henzen de Tabula alimentaria Baebianorum , Romae 1845 , 8,
( Annal . d. inst . archeol . vol. XVI v. 1844 ; vgl. unten A. 43) p. 18.

4² ) Vgl . Cramer S. 495.

43 ) Zur Literatur über das geſammte Spende⸗ und insbeſondere Alimentationsweſen bei den Römern ſind
außer den von Henzen in Annal . d. inst . archeol . vol. XVI . ( 1844 ) p. 7 angeführten Quellen noch zu vergleichen : Spanheim
d. us . et praest . num . II . p. 542 ; Fr . A. Wolf Von einer milden Stiftung Trajans , vorzüglich nach Inſchriften ,
Berlin 1808 , 4; C. H. Paufler quaestio antiquaria de pueris et puellis alimentariis specimen I —III. c. fig . aere
incisis , Dresd . 1809 —1811 (vgl. Krauſe S. 349 f. und A. 3) ; Cramer S. 495 ff. ; Krauſe S. 346 — 350 und
358 f. ; H. Francke zur Geſchichte Trajans und ſeiner Zeitgenoſſen , Güſtrow 1837 , S. 377 ff . ; Becker⸗Marquardt III ,
2 S . 112 —117 und die in A. 576 angeführten Schriften ; Schück S. 4 ff.

4⁴) Vgl . Becker⸗Marquardt a. a. O. V, 1 S. 72 A. 388.

*3¹) Vgl . a. a. O. p. 10.

(1871) 3
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bemerkt , ⁴⁶) ein ſchon unter Auguſtus anhebendes Humanitätsprincip in energiſcher Conſequenz

durchzuführen und zu gleichem Zwecke auch ſelbſt die Privatwohlthätigkeit anzuregen bemüht

war . ⁴⁷) Somit iſt Nerva allerdings in gewiſſem Sinne der Stifter der erſten Armencolonien

und Rettungshäuſer geworden , ¹⁵) und nicht blos ſind erſt , wie man gemeint hat , ⁴⁵⁹) unter ihm

die erſten ſchwachen Anfänge ſolcher Alimentationen verſucht worden . Unzweideutige Berichte der

Alten , 50) wie auch Münzen ¹¹ ) laſſen vielmehr , wie Henzen ausgeſprochen hat , ⁵²) keinen Zweifel

darüber , daß Nerva dieſe Alimentationsſtiftungen und zwar im Jahre 97 n. Chr . zuerſt ins

Leben gerufen und in der Weiſe begründet hat , welche auch von ſeinen Nachfolgern eingehalten

worden iſt .

Hätte ſich die edle Menſchenfreundlichkeit Nerva ' s auch nicht durch alle übrigen nam⸗

haften Verdienſte um die römiſche Welt 5³) verewigt , welche ſein greiſes Lebensalter ſchmückten

und ſeine leider nur allzukurze ⁵⁴) Regierung auszeichneten , ſo würde allein ſchon dieſe für alle

Folgezeit auch rechtlich begründete kaiſerliche Kinder⸗Alimentationsſtiftung ſeinem Namen ein

dankbares Andenken geſichert haben . Ein ebenſo unvergängliches Verdienſt erwarb er ſich zugleich

46) Vgl . Krauſe S. 348 und Cramer S. 495 f., daher auch die Unterſtützung der Sterbekaſſen ; vgl . Henzen

a. a. O. p. 11.

47) Mit den wohlthätigen Beſtrebungen Nerva ' s hängt nämlich höchſt wahrſcheinlich die Erlaubniß zuſammen ,

welche er allen Communen zur Annahme von Legaten gab, die ſich ohne Zweifel auf die Fundierung von Capitalien

zu Alimentationen bezogen , wie ſie in der Folgezeit unter Trajan beſtimmt vorliegen : daher auch die ſpätere

feierliche Sanktion dieſer Fundierungen durch Hadrian : vgl. Ulpian fr. 24: civitatibus omnibus , quae sub imperio

populi Romani sunt , legari potest ; idque a divo Nerva introductum , postea a senatu auctore Hadriano diligentius

constitutum est .

48) Vgl . Schück S. 4.

4⁰) Da Caſſius Dio ( kiphilinus ) 68 , 2 von den Verdienſten Nerva ' s um die Stiftung von Alimentationen

für Kinder Nichts erwähnt , ſo hat man mehrfach theils , nach dem Vorgange pon Muratori , an fraglicher Stiftung

durch Nerva überhaupt gezweifelt , wie Salmaſius zu Capitolin . M. Antonin . p. 83 D. , theils nur ſchwache Anfänge

derſelben durch ihn angenommen , wie Wolf a. a. O. S. 11 und ihm folgend Francke S. 380 .

⁵⁰) Vgl . Aurelius Victor Epit . 12: puellas puerosque natos parentibus egestosis sumptu publico per Italiae

oppida ali iussit .

51) Vgl . die Münze des Jahres 97 v. Chr. bei Eckhel D. N. VI, p. 407 , auf welcher Nerva dargeſtellt iſt , ſitzend

auf der sella curulis und die Rechte ausſtreckend gegen einen Knaben und ein Mädchen , neben welchen eine Frau

ſteht , mit der Umſchrift TVTELA ITALIAE ; vgl . Wolf S. 11. Anm. ; Paufler I p. 7; Cramer S. 495 f. ; Francke

S. 379 ; Krauſe S. 348 ; Henzen p. 10. ; Becker⸗Marquardt III , 2 S. 113 A. 571 ; Gieſen de imperatoris

M. Coccei Nervae vita , Bonn 1865 , p. 12.

5² ) Vgl . Henzen p. 10.

⁵s) Vgl . Gieſen a. a. O. p. 11 —13.

54) Da Nerva ſeine Stiftung im Jahre 97 gründete und ſchon im Anfange des folgenden Jahres 98 ſtarb ,

klärlich , wie Henzen a. a. O. p. 11 bemerkt , daß über ſeine bezüglichen Anordnungen ſo wenig über⸗

liefert iſt .



aber auch dadurch , daß er mit glücklichem Blicke in Trajan ſich denjenigen Mann zum Nach⸗

folger erkor , von dem er weitere Sicherung und gedeihliche Pflege ſeiner Stiftung im Geiſte

ſeiner eigenen Regierung zuverſichtlich erwarten durfte . Und in der That hatte ſich unter der

kraftvollen Regierung des „beſten “ aller Kaiſer das Inſtitut der Alimentation bedürftiger und

verlaſſener Kinder einer Ausdehnung zu erfreuen , welche ſelbſt die ſchweren Ereigniſſe und

Wechſelfälle auswärtiger Kriege nicht aufzuhalten vermochten .

Alsbald ſchon , nachdem Trajan von den frohen Hoffnungen und dem lauten Liebes⸗

jauchzen des ganzen Volkes erſehnt und begrüßt jenen Einzug in Rom gehalten hatte , wie ihn ,

der Schilderung des Plinius nach zu ſchließen , 55) kein Kaiſer weder vor noch nach ihm jemals

gehalten hat , wandte er , dem ausdrücklichen Zeugniſſe des Caſſius Dio zufolge , 56) ſeine ganze

Thätigkeit all dem Guten zu , wodurch er ſich als Wohlthäter zunächſt Italiens beurkundete ,

und darunter ganz beſonders den von Nerva begonnenen Anſtalten zur Alimentation bedürftiger

Kinder , indem er theils in Rom fünftauſend Kinder durch Aufnahme in die Zahl der Ge⸗

treideempfänger verſorgte , theils dieſes Inſtitut der Wohlthätigkeit in beſonderer Weiſe über

die übrigen Städte von ganz Italien ausbreitete . Die im Jahre 100 unſerer Zeitrechnung

im Senate von Plinius gehaltene Lobrede Trajans , ſowie eine Dankesinſ chrift alimen⸗

tierter Knaben und Mädchen von Ameria und zwei merkwürdige Urkunden , ſogenannte Obli⸗

gationsdocumente über die zu Alimentationszwecken bei den Ligures Baebiani in der

Nähe von Benevent und zu Veleja in der Gallia cisalpina beſtätigten Capitalanlagen , von

welchen unten näher zu ſprechen iſt , endlich bezügliche Münzen bezeugen , daß dieſe kaiſerlichen

Wohlthätigkeitsſpenden ( largitiones ) zu Gunſten bedürftiger Kinder von 100 n. Chr . durch die

Jahre 101 , 104 bis zum Jahre 112 fortgeſetzt worden ſind , ſo daß es zunächſt unentſchieden

bleibt , ob ſie auch nach dieſer Zeit noch und bis zum Tode des Kaiſers ( 117 ) ſich wiederholt

haben . ⁵7) Wie dem aber auch immer ſein mag , ausgemacht bleibt , daß die von einer wohl⸗

*s) Vgl . Panegyr . c. 20 sqq . ; Francke a. a. O. S. 61 ff.

56) Caſſius Dio 68, 5: Eie dε ννᷣ un 1c490 0là 2moteα αμσ τε ιςνισιυσι τέ ταιπνν να 1008

Tdοσιυ τόσνvdνωαemν zεενυν τε dεαeeeντeς ιμεᷣdoννμεeos , de zal rais e62εαα τα⁴ νντ ες dds Ty rr

naldονz οοmꝙπd ανασαα τά rourovs edegyerr .

⁵7) Vgl . Plinius Panegyr . c. 26, 27, 28 ; Henzen a. a. O. p. 21; die Inſchrift von Ameria iſt dem Trajan nomine

puerorum puellarumque Ulpianorum geſetzt bei Grut . 1084 , 7 ; Murat . 230 , 5. Die Bronzetafel von Veleja wurde

1747 , die der Ligures Baebiani 1831 gefunden ; vgl. die oben A. 43 angegebene Literatur , insbeſondere Wolf ,

Francke und zuletzt Henzen a. a. O. ; Becker⸗Marquardt III , 2 S. 114 nebſt A. 576 und 577 ; Orelli⸗Henzen

6664 ; Cramer S. 496 ff. ; Krauſe S. 346 , 348 ff . ; Schück S. 4 —5 . Die erſterwähnte Bronzetafel weiſet , wie

auch die Inſchrift von Ameria , auf das Jahr 101 hin ( Henzen p. 11 —12 ) . Die bezüglichen Münzen Trajans mit

ALIM ITAL ( alimenta Italiae ) zeigen den Kaiſer in der Toga , ſtehend oder ſitzend ,
de Hend ausſtreckend gegen
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thätigen Hand gegründete coloſſalſte Kinder⸗Armenanſtalt , von welcher die Geſchichte weiß ,

durch Kaiſer Trajan ihre Stiftung und den Grundſtock ihres Vermögens für alle Folgezeit des

römiſchen Reiches erhalten hat , ſo daß die lobwürdigen Anſtalten Nerva ' s ebenſo als An⸗

fang und Grundlage dazu anzuſehen ſind , wie die entſprechenden Stiftungen ſowohl
einzelner Nachfolger Trajans als auch municipaler Körperſchaften und Privatleute als Ausbau

und Erweiterung . Denn auch darin lag ein großer Segen der Trajaniſchen Stiftung , daß

ſie nicht allein den nachfolgenden Regenten die Aufforderung nahelegte , beſonders feierliche
Momente und Vorgänge in ihrem eigenen und ihrer Familien Leben , namentlich auch beim

Antritte ihrer Regierung , in der würdigſten und großartigſten Weiſe zu verewigen , ſondern auch
die Obrigkeiten der Municipien anregte , den Kaiſer in ſeiner Munificenz gegen die haupt⸗
ſtädtiſchen Armen ( plebs urbana ) in ihren kleineren Kreiſen nachzuahmen 58) und weiter auch

zwei ſtehende kleine Geſtalten oder auch ein Weib mit zwei kleinen Kindern , deren eines ſie auf den Armen trägt ,
und gehören ins Jahr 104 : vgl. Eckhel a. a. O. VI. p. 425 ; andere mit der Legende REST ITAL C( restituta
ltalia ) aus dem Jahre 112 zeigen den Kaiſer in der Toga , ein das Knie beugendes Weib aufhebend , während
zwei kleine Knaben zu ihm die Hände emporheben ; vgl. Henzen p. 13 u. 18. Hierher gehört auch noch ein Relief
auf dem Bogen von Benevent , woſelbſt vier mit Mauerkronen geſchmückte Frauengeſtalten ( Perſonificationen von
Städten Italiens ) von Knäbchen und Männern , welche Knäbchen auf den Schultern tragen , begleitet ,auf Trajan zu
ſchreiten . Weiter muß hier noch eine Inſchrift auf einem Triumphbogen Conſtatins erwähnt werden , welche offenbar
von einem Denkmale Trajans entnommen iſt : alimenta Italiae : feminarum faecunditati genitorumque spei con -
suluit publicus parens per universam Italiam pueris puellisque Ulpiis alimentariis institutis ; vgl. Krauſe S. 348
A. 2. Endlich gedenkt auch die Inſchrift von Auximum der Unterſtützung der soboles Italiae durch Trajan ; vgl .
Murat . 230 , 3; Fabrett . p. 686 , 91 ; Henzen p. 13; v. Reumont Geſchichte der Stadt Rom I. S. 445 .

⁵s) Daß die Obrigkeiten der Municipien durch die kaiſerliche Munificenz zu gleichen Alimentationsſtiftungen
beſtimmt wurden , dafür zeugt einestheils die oben A. 47 angeführte , ſpäter von Hadrian beſtätigte , Ermächtigung
Nervas an alle Communen , Legate annehmen zu dürfen , anderntheils das Vorkommen einer ſolchen Alimentations⸗
ſtiftfung außerhalb Italiens , nämlich in der Colonie Curubis in Afrika , woſelbſt ein curator alimentorum
( Alimentenpfleger ) iuſchriftlich beglaubigt iſt : vgl . Maffei Mus . Veron . 463 , 3 = Orelli Insc . coll . 530 . Dieſer
außergewöhnliche Fall kann , wie Henzen p. 18 bemerkt , entweder nur durch die Annahme eines beſondern kaiſer⸗
lichen Privilegiums für die dortige Bürgergemeinde oder aber mildthätiger Stiftungen von Privatleuten ſeine Er⸗
klärung finden . Wie ſchon oben angegebeu , finden ſich nämlich dieſe Alimentationsſtiftungen nur innerhalb
Italiens , und wenn Veleja oben als eine Stadt von Gallia cisalpina bezeichnet wurde , ſo darf man nicht
überſehen , daß letzteres , wie auch Histria und Liburnia , im Jahre 713 der Stadt zu Italien hinzugekommen war : .
vgl. Henzen a. a. O. Was die Stiftung des Plinius betrifft , ſo ſchenkte er ſeiner Vaterſtadt 500,000 Seſterzien
zur Alimentation freigeborener Knaben und Mädchen und in ſeinem Teſtamente 300,000 : vgl . Plinius
Epist . I, 8; VII , 18 und die Inſchrift bei Grut . 1028 , 5 = Marini Atti d. frat . Arval . p. 758 ; Henzen p. 17. —
Die Capitalienanlage des Cornelius Gallicanus zu Gunſten der Alimente von Veleja findet ſich als Anhang des
kaiſerlichen Obligationsinſtrumentes auf der Tafel von Veleja beurkundet . — Das Vermächtniß der Macrina über⸗
wies den Tarrieinenſern eine Million Seſterzien , um aus den Zinſen hundert Kindern Alimente zu gewähren :
vgl. Bullet . d. inst . arch . 1839 p. 153 sqq.
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reichen Privatleuten ( vgl . A. 58 ) die Gelegenheit bot , ihre Mildthätigkeit bei verſchiedenen Anläſſen

zu bekunden . So wetteiferten ſchon mit Trajan ſelbſt ſein Freund Plinius und Cornelius Galli⸗

canus in der Beförderung dieſer Stiftungen , der erſtere für ſeine Vaterſtadt Comum ( Como) ,
der letztere , wie Trajan ſelbſt , für Veleja . Auch die Stiftung einer reichen Wittwe Caelia

Macrina zum Andenken ( in memoriam ) ihres Sohnes Macer für die armen Kinder von

Tarracina unweit Rom fällt unter die Regierung Trajans .

Unter den Nachfolgern Trajans ſetzte zunächſt Hadrian das wohlthätige Werk ſeines

Vorgängers fort; es blieb nicht blos unangetaſtet beſtehen , ſondern erhielt weiteren Aufſchwung ,

Zuwachs und Vervollkommnung . Zuvörderſt nämlich erweiterte er den Grundſtock des Ver⸗

mögens , indem er den verlaſſenen Kindern Italiens noch reichere Unterſtützungsmittel anwies ,

ſodann verbeſſerte er die Einrichtungen desſelben . Erſteres geſchah nach dem ausdrücklichen

Zeugniſſe des Spartianus * ) ſicherlich einerſeits dadurch , daß er die von Trajan bereits ange⸗

legten Capitalien in freigebiger Weiſe vermehrte , um die Unterſtützungsbeträge der einzelnen

Kinder zu erhöhen , andererſeits wahrſcheinlich dadurch , daß er die Communen Italiens ſelbſt

durch die feierliche Beſtätigung der oben 60) mehrerwähnten Ermächtigung Nerva ' s , Legate an⸗

nehmen zu dürfen , zu aͤhnlichen Alimentationsſtiftungen anregte . Gleicherweiſe bethätigte er

der Stiftung Trajans aber auch dadurch ſeine wohlwollende Fürſorge , daß er , wie aus einem

Fragmente der Pandekten erhellt ,6¹) die Zeit des Genuſſes beſagter Alimente für Knaben bis zur

vollen Pubertät d. h. bis zum achtzehnten , für Mädchen bis zum vierzehnten Lebensjahre aus⸗

dehnte . Durch dieſe Conſtitution , welche nachmals ein von Ulpian angeführtes Reſcript des

Severus Alexander beſtätigte , ſcheint Hadrian eine höchſt wichtige Satzung der Stiftungs⸗

ſtatuten , deren Handhabung bis dahin und zeitweiſe wol auch ſpäter einer ſchwankenden Praxis

anheimgefallen ſein mochte , klar und beſtimmt entſchieden zu haben .

Gleicher Pflege und Förderung hatten ſich die Alimentationsſtiftungen Trajans weiter auch
unter der für das ganze römiſche Reich ſo ſegensreichen Regierung der edelſinnigen Antonine

⁵9) vit . Hadr . c. 7: pueris ac puellis , quibus etiam Traianus alimenta detulerat , incrementum liberalitatis
adiecit : vgl. Cramer S. 498 A. 1220 ; Krauſe S. 347 und 358 f. ; Schück S. 5; Henzen p. 19; Becker⸗Mar⸗

quardt III , 2 S . 114.

s0) Vgl . oben A. 47 und 58; Henzen p. 9 —10 .

61) Vgl . Ulpian . Digest . XXXIV , 1, 14 § 1: Si quis exemplum alimentorum , quae dudum pueris et

puellis dabantur , velit sequi ; sciat Hadrianum constituisse , ut pueri usque ad XVIII , puellae usque ad
XIV annum alantur et hanc formam ab Hadriano datam observandam esse Imperator noster rescripsit .

S . Wolf a. a. O. S. 28.
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zu erfreuen .5²) Zuvörderſt war es Antoninus Pius ( 138 —161 n. Chr. ) , der Nachfolger Hadrians ,

welcher zu Ehren ſeiner verſtorbenen Gemahlin , der älteren Fauſtina , deren Andenken 6³) er

auch auf dieſe hochherzige Weiſe verewigte , neue Stiftungen dieſer Art etwa um das Jahr 140

n. Chr . gründete und zwar vorzugsweiſe zum Vortheile der armen Jugend weiblichen Ge⸗

ſchlechts , auf deſſen Genügſamkeit , wie ſich aus der Bemeſſung der beiderſeitigen Unterſtützungs⸗

beträge erſehen läßt , unter Trajan offenbar etwas zu ſehr gerechnet wurde .⁴) Es kann ſich aber

dieſes Inſtitut der puellae alimentariae Faustinianae ⁵⁵) ſicherlich nur auf die Stadt Rom

ſelbſt beſchränkt haben , da anderweitige Stiftungen Antonins , wie für die pueri et puellae
der Cuprenses Montani im Jahre 149 und der Urbinates ⁶⁶) im Jahre 150 , bezeugen , daß der

edle Kaiſer öfters ⁶⁷) ſolche mildthätige Unterſtützungsfonds für Städte Italiens angelegt , dabei

aber auch in üblicher Weiſe die männliche Jugend mitbedacht hat .

Beſondere Fürſorge widmete auch Marcus Aurelius , der Philoſoph auf dem Throne

der Cäſaren , ( 161 —180 n. Chr . ) dem Kinderalimentationsweſen , wie man aus einer leider nur

ſehr kurzen und allgemeinen Andeutung ſeines Biographen Capitolinus zu ſchließen berechtigt

iſt , 6s) zumal die Fortdauer der beſtehenden Alimentationsſtiftungen auch unter ſeiner Regierung

*² ) Vgl . über die Alimentationsſtiftungen der Antonine Cramer S. 498 f. ; Krauſe S. 359 ; „ Wolf S. 29 f. ;

Becker⸗Marquardt a. a. O. III , 2 S. 114 f. ; Schück S. 6.

*³) Antoninus Pius machte ſeine Stiftung offenbar auch in demſelben Sinne wie die oben A. 58 erwähnte

Wittwe Macrina , nämlich in memoriam , zum Andenken der Verſtorbenen : eine Anſchauung , die lehhaft an

chriſtliche gleicher Veranlaſſung und gleichen Weſens erinnert .

64) Vgl . Wolf S. 29.

65) Vgl . Capitolin . Anton . c. 8: puellas alimentarias in honorem Faustinae Faustinianas constituit .

Bezügliche Münzen der Fauſtina ( Eckhel D. N. III , p. 40 ) zeigen den Kaiſer mit der Toga belleidet , ſitzend ,

indem er ein kleines Mädchen von einer anderen Perſon entgegennimmt ; Henzen p. 19. Fauſtina ſtarb im

3. Jahre der Regierung Antonin ' s . Wie nach Trajan ſich die pueri et puellae alimentarii Ulpii oder Ulpiani

nannten , ſo überhaupt von jetzt an nach dem Namen ihres Stifters .

66) Die Inſchrift der pueri et puellae alimentarii von Cupra Montana bei Murat . 238 , 2; der von Urbi⸗

num ebend . 238 , 3 = Grut . 1022 , 6; beide ſind dem Antoninus Pius offenbar als Huldigungen dankbarer

Pietät gewidmet : Wolf S. 29 und Henzen p. 19.

⁶7) Andere Münzen (vgl . A. 65 ) von Antoninus Pius aus den Jahren 151 , 160 , 161 n. Chr. , welche

ſich gleichfalls auf ſolche kaiſerliche Ausſpendungen und Stiftungen beziehen , ſ. bei Eckhel a. a. O. S. 22 und 48 ;

Henzen p. 19.

6s) Ueber des M. Aurelius Alimentationen ſ. Wolf S. 30 ; Cramer S . 498 f. ; Krauſe S. 359 ; Becker⸗

Marquardt III , 2 S. 114 ; Schück S. 6 : Capitolin . M. Anton . phil . c. 11 : de alimentis publicis multa pru -

denter invenisse dicitur . Ob ſich dieſer unbeſtimmte Ausdruck „ multa prudenter invenit “ auf „löbliche Verbeſ⸗

ſerungen “ in der bisherigen Verpflegung der Armen , wie Cramer meint , oder auf die verſchiedenen Anläſſe be⸗

zieht , durch welche der edelmüthige Kaiſer erwünſchte Gelegenheit zur Mildthätigkeit gegen dürftige Kinder fand ,

bleibt zweifelhaft .
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durch mehrere Inſchriften aus den Jahren 172 —177 bezeugt wird , in welchen Verwaltungsbe⸗

amte derſelben erwähnt ſind , ⁶9) wenn auch bis jetzt , ſo viel wenigſtens Eckhel angibt , *⁰) gar keine

bezüglichen Münzen des Marcus Aurelius ſich gefunden haben . Zunächſt gab ihm die feierliche

Vermählung ſeiner Tochter Lucilla mit ſeinem Bruder Lucius Verus Anlaß zur Erweiterung

des Kreiſes der mit Getreideſpenden bedachten Kinder in Rom , deren Namen in die Liſten der

Getreideempfänger neu aufgenommen wurden . ²¹ ) Sodann erweiterte er die ältere Fauſtiniſche

Mädchenſtiftung durch Aufnahme von novae puellae Faustinianae zum ehrenden Andenken an

ſeine in Jahre 173 verſtorbene Gemahlin , die jüngere Fauſtina ² ) . Da beide Stiftungen

nur für die Kinder der Hauptſtadt beſtimmt waren , ſo kann eine inſchriftliche Widmung von

pueri et puellae alimentarii der Stadt Ficolea an Marcus Aurelius nicht hiermit in Ver⸗

bindung gebracht werden , ſondern bezieht ſich auf eine beſondere Capitalanlage des Kaiſers im

Jahre 162 zu Gunſten der Kinder jener Stadt , welche Stiftung von derſelben Art war , wie

alle übrigen obenerwähnten Obligationen ſeinen Vorgänger . ¹⁵)

Dem Philoſophen Marcus Aurelius folgte auf dem Kaiſerthrone ſein unähnlicher Sohn

Commodus ( 180— 192 . n. Chr . ) . Wiewohl nun der Fortbeſtand des Alimentationsinſtituts auch

unter des letzteren Regierung ſowohl durch eine Inſchrift *⁴) aus dem Jahre 187, als auch durch

eine Nachricht des Spartianus *5) bezeugt iſt , welche den ſpäteren Kaiſer Didius Julianus als

60) Vgl . Henzen p. 49.

70) D. N. Vll . p. 41.

71) Vgl . Capitolin . a. a. O. c. 7: filiamque suam Lucillam fratri despondet . Ob hanc coniunctionen pueros

et puellas novorum nominum frumentariae perceptioni adscribi praeceperunt , und hierzu Caſaubonus und

Salmaſius p. 318 sq. Die Leſeart „ nominum “ bezieht Henzen p. 20, dem „ hominum “ der Texte gegenüber , mit

Recht auf die vergünſtigte Einzeichnung ihrer Namen in die Liſten der Getreideempfänger . Paufler a. a. O. II p.

16 und 20, dem Cramer S . 499 folgt , verſteht novorum hominum von neuen Bürgern, welche bis dahin nebſt

ihren Kindern wahrſcheinlich von der Theilnahme an den Getreideſpenden ausgeſchloſſen geweſen wären ; ſie er⸗

ſparen ſich dabei den Nachweis , wen man damals unter „ neuen Bürgern “ verſtanden habe .

*² ) Vgl . Capitolin . a. a. O. c. 7: in honorem uxoris Faustinae minoris mortuae instituit novas puellas

Faustinianas . Auf dieſe Stiftung bezieht ſich auch ein anmuthiges Relief , welches zwei Frauen ſtehend auf einer

Bühne darſtellt , vor ihnen mehrere Mädchen , von denen die nächſtſtehende ihr Gewand ausbreitet und von der

einen der beiden Frauen Getreide empfängt ; Geſichtszüge und Hauptſchmuck laſſen die jüngere Fauſtina nicht

verkennen : vgl. Wolf S. 31 ; Henzen p. 20 und die Abbildung dieſes Reliefs bei Zoega Bassirilievi ant . di

Roma I. p. 154 sdq . und bei Paufler a. a. O. vor dem Titel . Von Krauſe wird dieſes Relief S. 359 A. 2

irrig auf die ältere Fauſtina bezogen .

*³ ) Vgl . Marini Isc . Alban . p. 42 ; Wolf S. 30 ; Henzen p. 20.

7⁴) Vgl . Henzen p. 49 sq.

*5) Vgl . Ael. Spartian . Did . Iul . c. 2.
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Verwaltungsbeamten der Alimente beglaubigt , ſo iſt des Commodus ſinnloſe Verſchwendung

der Staatsgelder ²⁶⁴) doch ſicherlich nicht ohne nachtheiligen Einfluß auf die geſammte Wirkſam⸗

keit der Stiftung geblieben . Man darf dieſes mit gutem Grunde aus der Stockung folgern ,

welche unter der dreimonatlichen Regierung ſeines Nachfolgers Pertinax ( Januar bis Ende

März 192 n. Chr . ) ſowohl in der Auszahlung der Beiträge zu den Getreideſpenden in Rom ,

als auch in den Leiſtungen der Communen und der Hypothekarſchuldner der Stiftung offen her⸗

vortrat und rechtliche Geltung erhielt , thatſächlich aber aller Wahrſcheinlichkeit nach bereits unter

Commodus begonnen hatte . ⁷⁷) Zu erſterer trug ohne Zweifel die Erſchöpfung des Staats⸗

ſchatzes , zu letzterer die materielle Zerrüttung Italiens infolge übermäßiger Steuerbelaſtung unter

der vorigen Regierung am meiſten bei . Einer etwas dunkeln Stelle des Capitolinus im Leben

des Pertinax zufolge ¹ ) ſcheint nun letzterer mit Rückſicht auf dieſe traurigen Zuſtände ſowohl

für Rom die öffentlichen Getreideſpenden ſuspendiert , als auch den Hypothekarſchuldnern der

Alimentationscapitalien in Italien zeitweiſe Erlaß oder Aufſchub für ihre pflichtmäßigen Leiſtungen

an Zinſen bewilligt zu haben .

Trotz der ſchweren Zeiten unter Commodus und Pertinax hielt ſonach die Stiftung

Trajans und , wie es ſcheint , auch ihre Affiliationen aus der Zeit nach ihm , ihren Beſtand

aufrecht und überdauerte momentane Stockungen ihrer Wirkſamkeit mit ſiegreichem Exfolge . Schon

bald nach den bekanntlich nur ephemeren Herrſchaften von Pertinax und Didius Julianus ge⸗

denkt unter der Regierung des Septimius Severus und Caracalla ( 192 —211 n. Chr. ) ein

Reſcript dieſer beiden Kaiſer der pueri alimentarii Falcidiae , ohne daß man freilich mit Be⸗

ſtimmtheit ſagen kann , ob es ſich dabei um öffentliche oder , was wahrſcheinlicher iſt , um pri⸗

vate Mildthätigkeit gegen bedürftige Kinder handelt ⁷⁹). Außer dieſer kaiſerlichen Conſtitution

76) Vgl . Lamprid . Comm . c. 16. : luxuriae sumptibus aerarium minuerat .

77) Hierauf beziehen ſich wahrſcheinlich die Worte : quae novem annorum ex instituto Traiani debebantur in

der unten ( A. 78) angeführten Stelle des Capitolinus : vgl. Wolf S. 31.

²7s) Vgl . Wolf S. 30 f ; Cramer S. 499 ; Becker⸗Marquardt III , 2 S. 117 ; Schück S. 6 ; Capitolin . Pert .
c. 9: alimentaria compendia , quae novem annorum ex instituto Traiani debebantur , obdurata verecundia sustulit .

Wolf und Schückzentnehmen hieraus eine gänzliche Aufhebung der Trajaniſchen Stiftung durch Pertinax ; Cramer findet
darin vielmehr eine von Pertinax angeordnete bisher unterlaſſene Auszahlung der von Trajan auch für die neunjährigen
Knaben ſtipulierten Alimentationsbeträge . Henzen hat dagegen p. 48 nachgewieſen , daß Pertinax nicht etwa aus „ver⸗

härtetem Zartgefühle “, wie Capitolinus ſagt (vgl. Wolf a. a. O. ) , ſondern aus Fürſorge für das erſchöpfte Italien

( Herodian II , 4) die bereits thatſächlich eingetretene Stockung durch ſeine Verfügung ſanctionierte . Daß an keine Auf⸗

hebung der Stiftung zu denken iſt , bezeugt deren notoriſcher Fortbeſtand nach Pertinax , wie oben nachgewieſen iſt .

²⁹) Vgl . Digest . ad. Leg . Falcid . XXXV , 2 : ut pecunia relicta ad alimenta Falcidiae subiceretur ;
Henzen p. 49.



beurkundet auch eine Inſchrift , welche einen Verwaltungsbeamten der Alimenta nennt , den

Fortbeſtand der Kinderwohlthätigksanſtalten in derſelben Regierungsperiode ³ ) . Noch immer

ſcheint in dieſen wirren Zeiten des verfallenden und von gewaltſamem Herrſcherwechſel zerrüt⸗

teten Reiches der Sinn für jene kaiſerlichen Wohlthätigkeitsanſtalten und ihre Pflege nicht

ganz erloſchen zu ſein . Noch immer haben ſelbſt ephemere Uſurpatoren , wie es ſcheint , ihre

Thronbeſteigung unter anderem auch gerne durch die Stiftung neuer Kinderalimentationen im

Sinne der alten guten Kaiſer bezeichnen wollen . Von Macrinus wenigſtens , welcher nach Er⸗

mordung des Caracalla ſeinen jungen Sohn Diadumenianus zum Mitregenten annahm

( 217— 218 n. Chr . ) , wird berichtet ,3¹) daß er , offenbar um ſich und ſeinen Sohn bei dem Volke

zu inſinuieren , letzterem brieflich ſein Bedauern ausgedrückt habe , daß ſie beide noch nicht in

Rom anweſend ſeien , ſonſt würde vor Allem ſein Sohn Antoninus Diadumenianus dem Volke

ſeine Spenden haben zu Theil werden laſſen , wie auch neue Alimentationen für Knaben und

Mädchen gründen , welche den Ruhm des ſo erwünſchten Namens Antoninus fortpflanzen wür⸗

den . Der jähe Untergang des Macrinus und ſeines jugendlichen Sohnes ließ dieſen löblichen

Entſchluß nicht in Erfüllung gehen ; bedeutſam aber bleibt er immerhin ſchon allein dadurch ,

daß man daraus erſieht , welche Wichtigkeit das Inſtitut der Alimentation im Laufe der Zeiten

für das Volk von Rom gewonnen hatte . Es kann daher nicht wundern , daß ſelbſt unter der

berüchtigten Mißregierung eines Heliogabalus ( 218 — 222 n. Chr . ) das Inſtitut fortbeſtand ,

wie ſich aus der inſchriftlichen Beurkundung eines ſeiner Verwaltungsbeamten in dieſer Zeit

ergibt . ³*) Eine gleiche Beurkundung ³) liegt weiter auch für das Jahr 225 n. Chr . aus der

Regierungszeit des edlen Severus Alexander ( 222 — 235 n. Chr . ) vor , welcher zugleich

aber , dem Beiſpiele der Antonine folgend , zu Ehren ſeiner Mutter Mammäa Alimentations⸗

anſtalten zu Rom für Knaben und Mädchen gründete , die gleicher Weiſe Mammäaniſche

zubenannt wurden . ⁵⁴) Sicherlich wirkten bei dieſem hochherzigen Entſchluſſe des Kaiſers meh⸗

rere Momente zuſammen : einerſeits nämlich hatte die edle Sinnesart , welche ihn den beſten

unter den Antoninen ebenbürtig an die Seite ſtellt , das Tödten oder Ausſetzen von Kindern

80) Vgl . Orelli Insc . eoll . 1267 ; Henzen p. 50.

⁸1) Vgl . Lamprid . Anton . Diad . c. 2: Vellem , Quirites , iam praesentes essemus , Antoninus vester vobis

congiarium sui nominis daret ; daret praeterea et pueros Antoninianos et puellas Antoninianas , quae tam

grati nominis gloriam propagarent ; ſ. Krauſe S. 347 f. u. A. 4.

8²) Vgl . Henzen p. 50.

8³) Vgl . Henzen a. a. O.

84) Bgl . Lamprid . Sev. Alex . c. 57 : puellas et pueros quemadmodum Antoninus Faustinianas insti -

tuerat , Mammaeanas et Mamaeanos instituit : Wolf S. 31 ; Cramer S. 499 ; Krauſe S. 359 u. A. 4; Becker⸗

Marquardt III , 2 S. 114 f. ; Schück S. 6 Henzen p. 20 sg.

(1871) 4



für einen Mord erklärt , wenigſtens galt es unter ſeiner Regierung nachweislich zuerſt als ſol⸗

cher ⁵⁵) , andererſeits war er , wie bekannt , zeitlebens ſeiner klugen Mutter als guter Sohn mit

kindlicher Ehrfurcht und Liebe ergeben . Durch welches andere Denkmal aber konnte eine ſolche

Pietät öffentlich einen würdigeren Ausdruck finden , als durch eine Stiftung vorerwähnter Art

zu Ehren einer verehrten Mutter ? Und welche Anſtalt hinwieder konnte für die dem Aus⸗

ſetzungstode entriſſenen Kinder wohlthätiger ſein , als eine Zuflucht in ihrer Dürftigkeit und

Verlaſſenheit ? Kann aus dieſer Stiftung des Severus Alexander auch nicht auf den unverän⸗

derten Fortbeſtand der Schöpfungen Trajans geſchloſſen werden , wie Henzen bemerkt 86), ſo hat

dieſelbe doch jedenfalls der Fürſorge für dürftige und verlaſſene Kinder eine neue Anregung

gegeben , denn auch unter den beiden Gordianen ( 235—239 v. Chr . ) ⁵⁷) und bis zu den

Zeiten des Diocletian ( 284 — 305 n. Chr. ) ⁵⁵³) und endlich Conſtantins des Großen

( 312 — 337 v. Chr . ) laſſen ſich die Spuren des Kinder⸗Alimentationsweſens unzweideutig , theils

in inſchriftlichen Ueberlieferungen von Namen einzelner Stiftungsbeamten , theils in anderweiti⸗

gen Urkunden nachweiſen .

Von unverkennbarer Bedeutung fuür die letzten Zeiten des Beſtandes der öffentlichen Ali⸗

mentationsſtiftungen waren ohne Zweifel die Verfügungen , welche Conſtantin ſchon nicht gar

lange nach dem Antritte ſeiner Regierung bezüglich derſelben ergehen ließ . Außer dem Ver⸗

bote illegitimer Verbindungen , insbeſondere mit Sclaven , und der Aufhebung der ſpeziellen

Beſteuerung unverheirathet gebliebener Männer , betrafen ſie namentlich die Verhältniſſe illegi⸗

timer oder verwaiſter ⁵⁵) Kinder . Erſteren ſprach er einigen Antheil an der Verlaſſenſchaft ihrer

Väter zu ⁰⁰) , letztere befahl er im Falle des Unvermögens der Eltern , auf öffentliche Koſten

und aus ſeiner Privatſchatulle ohne Unterſchied mit allem Nöthigen zu unterhalten . ²¹ ) Auch

85) Vgl . Digest . XXV , 3, 4; Becker⸗Marquardt V, 1 S. 5. A. 10.

86) Vgl . Henzen p. 49.

87) Vgl . Henzen p. 50.

8s) Vgl . Henzen p. 54.

89) Vgl . Cramer S. 493 A. 1207 .

9⁰) Vgl . Schück S. 7.

²1¹) Vgl . Cod. Theod . XI, 27, 1. Dieſe im Jahre 315 von Naiſſus (jetzt Niſſa in Serbien ) aus erlaſſene Ver⸗

fügung Conſtantins ſchrieb allen Magiſtraten der Städte Italiens vor : ut , si quis parens afferat subolem , quam

pro paupertate educare non possit , nec in alimentis nec in veste impertienda tardetur . . . ad quam rem et

fiscus et res privata imperatoris ohne Unterſchied das Nöthige leiſten ſolle . Zugleich befahl der Kaiſer , daß die⸗

ſes Geſetz : aereis tabulis vel cerussatis aut linteis mappis scripta per omnes civitates Italiae pro -

ponatur . Vgl . Henzen p. 55. — Auch Münzen des Conſtantin mit ähnlichen Darſtellungen , wie auf denen des

Nerva (vgl . A. 51) , beziehen ſich auf dieſe Unterſtützung der Alimentationsſtiftungen Italiens nach Paufler a.

a. O. I, p. 26 bei Cramer S. 496 A. 1214 .
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hier läßt es ſich ſchwer entſcheiden , ob Conſtantin hiermit nur den noch fortbeſtehenden

Stiftungen ſeiner Vorgänger zu Hülfe kam — was immerhin gedacht werden könnte — oder

aber gewiſſe neue , nach Vorgang und Beiſpiel der älteren Kaiſer , gegründet habe . ⁹²) Auffal⸗

lend bleibt auch , daß kein inſchriftliches Denkmal aus jener Zeit beſondere Behörden oder Be⸗

amten jener Alimente beurkundet . Ueberhaupt kann von da ab der Zeitpunkt des völligen

Unterganges der öffentlichen Alimentation bedürftiger oder verlaſſener Kinder in Italien nicht

näher beſtimmt werden , obwohl man ſich letzteren in der Weiſe denken muß , wie er ſchon ein⸗

mal unter Commodus gedroht hatte , als die Ausſpendungen in Folge der Erſchöpfung des

Staatsſchatzes , ſowie wegen der materiellen Zerrüttung Italiens neun Jahre unterblieben

waren : ³³ ) allmählich nämlich mögen durch die Ungunſt der Zeiten und bei dem Verfalle des

Reiches die Quellen der Alimentation verſiecht ſein . ³⁴)

Was nun aber die Ausdehnung , innere Einrichtung und Verwaltung ꝛ) der

Kinder⸗Alimentationsſtiftungen betrifft , ſo iſt ſchon oben ⁹⁶) hervorgehoben worden , daß ſie ſich

nur auf Italien erſtreckten , und ihr Vorkommen außerhalb dieſes Bereiches nur als ein ver⸗

einzelter Ausnahmsfall anzuſehen iſt . In Italien ſelbſt aber iſt wiederum zwiſchen der Haupt⸗

ſtadt und den Städten des übrigen Italiens wohl zu unterſcheiden . Da die Unterſtützung

der Stiftlinge mittelſt der vergünſtigten Alimente in Rom ſelbſt nur in der perceptio frumen -

taria d. h. in der allmonatlichen Verabreichung freien Getreides beſtand , wie alle In⸗

ſchriften und Münzen bezeugen ²⁷) , ſo diente hier als Grundlage der Verwaltung die Norm

der zeitweiſen öffentlichen Ausſpendungen ( congiaria ) überhaupt , insbeſondere der Ge⸗

treidevertheilung , ohne daß es einer beſonderen Verwaltung bedurft hätte : es war hier

die Kinder⸗Alimentation ein regelmäßiges andauerndes congiarium , zu welchem Zwecke die

Namen der neu⸗aufgenommenen Kinder ( nova nomina ) denjenigen ihr Getreide empfan⸗

genden Väter in den Verzeichniſſen einfach beigeſchrieben wurden . In dieſer Weiſe hat Tra⸗

jan ſeine fünftauſend Pfleglinge ausdotiert , und ſind die Neuſtiftungen der Fauſtinianiſchen und

Mammäaniſchen Kinder zu verſtehen . *⁸) Anders war es im übrigen Italien . Hier mußte des

Kaiſers und der Privatleute Wohlthätigkeit Alles neu gründen und rechtlich ſichern , damit es

2²) Vgl . Henzen p. 56 sq.

33) Vgl . oben A. 78.

24) Vgl . Henzen p. 57.

95) Vgl . Henzen p. 21 sqq .

96) Vgl . A. 58.

97) Vgl . Henzen p. 29. .

*s) Vgl . oben A. 71 ; Plinius Panegyr . 26, 27, 28 ; Henzen p. 21 sqq .
42



nicht etwa von einem Nachfolger wieder abgeſchafft wurde . ²⁹) Auch hier beſtanden die Ali⸗

mente wiederum in Verabreichung von Getreide , wie die Stiftung des Helvius zu Atina

bezeugt , oder aber ſtatt deſſen in einer beſtimmten Geldſumme , welche aus den Zinſen der

angelegten Kapitalien beſtattet wurde . Kaiſerlicherſeits wurden die hierzu nöthigen Fonds nach

und nach bewilligt ; unter Trajan ſcheint dazu halbjährlich eine Summe ausgeworfen worden

zu ſein . Die Velejaten erhielten ihr Kapital in vier , die Ligures Baebiani in zwei Raten .

Das Geld wurde in dem Gebiete der Communen , für die es beſtimmt war , auf Landgüter von

Privaten , zuweilen auf Gemeindegüter mit großer Sicherheit , nämlich etwa bis zum zwölften

Theile des im Cenſus angegebenen Werthes des Grundſtückes , aber zu mäßigen Zinſen , in

Veleja zu 5, bei den Ligures Baebiani zu 2 ½ Procent angelegt . ¹00) Die Geſammtſumme

der von Trajan ſowohl aus Staatsmitteln als aus eigenem Vermögen , wie es ſcheint , ¹⁰¹)

für Veleja allein angelegten Capitalien berechnet ſich auf 1,044,000 Seſterzien mit einem

fünfprozentigen Zinſenertrag von jährlich 52,200 Seſterzien , für die Ligures Baebiani

auf einen jährlichen Zinſenbetrag von 10,030 Seſterzien . 102) Die Höhe der Capitalanlagen des

unter Auguſtus lebenden Helvius für Atina mit 400,000 , weiter der Freunde des Trajan , des

jüngern Plinius für Comum mit 500,000 , und des Gallicanus gleichfalls für Veleja mit 72,000 ,

ſowie endlich der Wittwe Macrina mit einer Million Seſterzien für Tarricina ſind theilweiſe

ſchon erwähnt worden . ¹⁰³)

Eine weitere Frage aber , die nunmehr zu beantworten bleibt , betrifft das perſönliche Ver⸗

hältniß der Pfleglinge zur Stiftung : welche Kinder waren berufen und berechtigt , an den

öffentlichen Alimenten Theil zu nehmen ? War ihre Zahl beſchränkt oder unbeſchränkt ? Wie

alt mußten ſie beim Antritte ihres Beneficiums ſein und wie lange blieben ſie im Genuſſe

deſſelben ? Was zuvörderſt die Qualität der zur Theilnahme berufenen Kinder betrifft , ſo

29⁸) Vgl . Henzen p. 24.

¹1⁰°) Vgl . Becker⸗Marquardt III , 2 S. 115 ; vgl. oben A. 58.

1⁰1) Wolf S. 16 ff . ; Francke S. 409 ff.

¹1⁰²) Vgl . Becker⸗Marquardt a. a. O. S. 116 A. 593 ; Henzen p. 49.

1⁰3) Andere Stiftungen aus Italiſchen Städten , welche doch wol alle , theils von den Kaiſern , theils von der

privaten Mildthätigkeit mit ſolchen bedacht waren , ſind bis jetzt nicht weiter aus inſchriftlichen Denkmälern bekannt

geworden . Die Umwandelung obiger Capitalſummen in heutiges Geld ergibt ſich leicht auf Grundlage der An⸗

gabe oben A. 40. Bei der Annahme einer gleichmäßigen Ausdehnung der Trajaniſchen Anſtalt über ganz Italien
würde nach Verhältniß der 6 Quadratmeilen des Gebiets von Veleia zu den 6 —7000 Quadratmeilen des ganzen

Italiens , das Grundcapital dieſer großartigen Armenanſtalt des Trajan etwa 30 —40 Millionen Thaler betragen

haben , von deſſen Zinſen 300,000 Kinder verpflegt werden konnten . Wo in der ganzen Weltgeſchichte ( bemerkt

Francke S. 413 mit Recht ) hat außer Trajan ein Regent ſolch ein Wohlthätigkeitsinſtitut gegründet ?!



ergibt ſich aus Plinius ſowohl bezüglich der kaiſerlichen als auch ſeiner eigenen und damit wol

aller anderen Privat⸗Stiftungen , daß nur dürftige und verlaſſene Kinder freigeborener

Eltern und zwar in der Regel aus legitimer Ehe und von beiden Geſchlechtern zur Alimen⸗

tation berufen und berechtigt waren . ¹⁴) Was ſodann die Zahl der betheiligten Kinder an⸗

geht , ſo hatte Trajan die unter die Getreideempfänger aufgenommenen dürftigen Kinder von

Rom auf 5000 feſtgeſetzt , während in der Landſtadt Veleja an den Spenden 245 Knaben und

34 Mädchen aus rechtmäßigen Ehen Theil nahmen , wozu aber doch auch ein Knabe und ein

Mädchen illegitimer Abkunft aufgeführt werden . Ganz allgemein und unbeſchränkt wenden die

Stiftungen des Helvius und Plinius ihre Wohlthaten den bedürftigen Kindern von Atina und

Comum insgeſammt zu, während das Vermächtniß der Macrina nur für 100 Kinder in Tarri⸗

cina beſtimmt iſt . Es iſt dabei aus der Urkunde von Veleja , vielleicht auch , wie oben be⸗

merkt , aus der ſpäteren Alimentations⸗Ausſtattung der älteren und jüngeren Fauſtinianiſchen

Mädchen eine überwiegende Bevorzugung der Knaben nicht zu verkennen ; ein Verhältniß ,

was ſich leicht aus dem Geiſte des in allen Lebensverhältniſſen durchaus praktiſchen Römer⸗

thums erklärt . In eben dieſem Geiſte wurzelt weiter auch die Beſtimmung des Lebensalters ,

in welchem Kinder zum Genuſſe der Alimente aufgenommen und bis zu welchem ſie darin

belaſſen worden ſind . Die ganze anſchauliche Schilderung des Plinius von den Schaaren der

Eltern , welche am Tage der öffentlichen Spenden ihren Kindern , die ſie theils auf den Armen

und Schultern tragen , den Trajan als ihren Vater und Erzieher von Kindheit auf zeigen , ſo⸗

dann auch die entſprechenden Darſtellungen der Münzen beweiſen , daß die Aufnahme der

Kinder zu den Alimenten bereits in früher Jugend ermöglicht war 1⁰5) und vor wie nach in

jener Zeit mindeſtens bis zum 16 . Jahre andauerte . ¹⁰⁶) Durch ſeinen Nachfolger Hadrian

wurde ſodann für Knaben das 18 . , für Mädchen das 14 . Lebensjahr als Schlußtermin der

offentlichen Alimentation feſtgeſetzt und ſpäter von Severus Alexander beſtätigt , wie bereits

oben angegeben iſt . ¹⁰⁴)

Ueber die Einzelbezüge , welche den Stiftlingen aus den Erträgniſſen der Capitalzinſen

ſtatt der monatlichen Getreideſpenden zukamen , liegen nur zwei Angaben vor . In Veleja näm⸗

104) Vgl . Plinius Panegyr . 28 u. Epist. VII , 18.

¹05) Vgl . Plinius Panegyr . 26, 27, 28 und beſonders Henzen p. 21 ; über die bezüglichen Darſtellungen der

Münzen ſ. oben A. 57 ; eine ſechsjährige puella nova Faustiniana wird durch eine Inſchrift zu Rom bei Orelli

3365 bezeugt .

¹⁰6) Einen gewiſſen Spielraum in der Begrenzung der Alimentationszeit ließ die Stiftung des Helvius (vgl .

ſoben A. 41) , wogegen Macrina das 16. Jahr als Grenze feſtgeſetzt hatte .

¹⁰7) Vgl . oben A. 61.
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lich erhielten die 245 Knaben monatlich je 16 , die 34 Mädchen je 12 Seſterzien ¹⁰8), wogegen

das Vermächtniß der Macrina den Knaben je 5, den Mädchen je 4 Denare , d. h. 20 , bezie⸗

hungsweiſe 16 Seſterzien zuſicherte , was , wie es ſcheint , darin ſeinen Grund hatte , daß in

Tarricina und überhaupt in den anſehnlicheren der Hauptſtadt Rom näher gelegenen Orten ,

woſelbſt die Lebensbedürfniſſe , insbeſondere das Getreide , theuerer waren , die Spenden an die

Bedürftigen wol höher bemeſſen wurden . Ueberdies darf man bei dieſen ſcheinbar geringen

Unterſtützungen nicht überſehen , daß ſie oft wol mehr eine Beihilfe zum eigenen Erwerbe wa⸗

ren , und daß der Werth des Geldes im Alterthume höher ſtand , als jetzt . ¹⁰³)
Die Einnahme und Vertheilung der Zinſen , ſowie die Führung der Regiſter

in jeder Commune geſchah durch einen ſtädtiſchen Beamten ( quaestor alimentorum ) , deſſen

Amt theils mit dem des ſtädtiſchen Quäſtors vereinigt war , theils als ein eigenes höheres

Ehrenamt vorkommt . Eine Centraliſation der Verwaltung wurde in der Art hergeſtellt , daß

der Kaiſer für die einzelnen Regionen Italiens procuratores alimentorum ( Alimentenpfleger )

ritterlichen Standes einſetzte , denen wahrſcheinlich ein oberſter Beamter mit dem Sitze zu Rom

vorſtand . Unter Marcus Aurelius ſcheint die oberſte Verwaltung der Alimente an den cura -

tor viarum ( Oberſtraßen⸗Inſpektor ) übergegangen zu ſein , der dann ſeinem Titel “weiter den

eines praefectus alimentorum ( Alimentenvorſtand ) beifügte . Da nicht angenommen werden

kann , daß die Beſoldung dieſer Beamten aus den Erträgniſſen der Stiftung beſtritten wurde ,

ſo ſcheint ſie der Staat durch beſondere Zuſchüſſe in außerordentlicher Weiſe geleiſtet zu

haben . 1¹¹⁰)

III .

Es kann nicht verkannt werden , daß die Beleuchtung des Looſes verlaſſener Kinder im

klaſſiſchen Alterthume , ſo weit es ſich nach vorſtehender Zuſammenſtellung beurtheilen läßt , einen

tiefen Einblick in die antike Auffaſſung von Weſen und Würde des Menſchen gewährt . Ins⸗

beſondere iſt es Stellung und Werth des Kindes in dem Staate und der Familie bei

Griechen und Römern , welche unſer höchſtes Intereſſe in Anſpruch nehmen . Zuvörderſt

iſt erſichtlich , daß auch bei den Völkern des Alterthums , insbeſondere den beiden klaſſiſchen ,

das Kind nicht geringen Werth hatte , welcher mit dem Fortſchritte der Zeit und Kultur immer

1⁰8) Vgl . Becker⸗Marquardt III , 2 S . 115 u. A. 590 ; bemerkenswerth iſt , daß der eine illegitime Knabe 4

das eine illegitime Mädchen 2 Seſterzien weniger erhielt als die legitimen Kinder .

1⁰9) Bgl . Cramer S. 497 .

¹11⁰) Vgl . Becker⸗Marquardt III , 2 S . 116 f.
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größer wurde ; aber es hatte dieſen Werth immer nur für Andere , für die Eltern und den

Staat , nicht an und für ſich, als freies Weſen , als Kind Gottes , als Erbe des Himmels . 111)

Hierin prägt ſich wiederum einestheils im Allgemeinen einer der ſchärfſten Gegenſätze von

Chriſtenthum und Heidenthum aus , anderntheils im Beſondern eine völlig verſchiedene Auffaſ⸗

ſung der Grundlage und des Ausgangspunktes aller Pädagogik . Die maßloſe , aber rechtlich

begründete Gewalt der Eltern , insbeſondere des Vaters , in deſſen Willkühr die Fortexiſtenz des

neugebornen Kindes durch Anerkennung oder Nichtanerkennung überliefert war , gab dem Kinde

an ſich keinen Schutz bei denen , welche die ewige Ordnung Gottes zu ſeinen natürlichen Wäch⸗

tern geſetzt hatte . Der Staat , welcher heutzutage mit ſeinen Strafgeſetzen unnatürlichen Eltern

gegenüberſteht , geſtattete damals in der Regel nicht blos die Tödtung und Ausſetzung des Kin⸗

des , ſondern übte ſie auch ſelbſt . Die Zufälligkeit unverſchuldeter Verkrüppelung , ſowie Armuth ,

Bequemlichkeit und Gefühlloſigkeit der Eltern gab das verlaſſene Kind ſicherem Tode oder einer

qualvollen entwürdigenden Exiſtenz preis . Denn nur in den ſeltenſten Fällen mochte ein gün⸗

ſtiges Geſchick dem ausgeſetzten Kinde ein mitleidiges Herz zuführen , in der Regel fiel es dem

ſchamloſeſten Eigennutze , der grauſamſten Habſucht Einzelner zu , welchen es von Staatswegen

unverwehrt war , das erwachſene Findelkind zu den niedrigſten Zwecken auszubeuten .

Wenn in ſolchen Fällen das verlaſſene Kind bei Griechen und Römern dem priva⸗

ten Egoismus ein wenn auch zumeiſt leidvolles Daſein verdankte , ſo ſicherten doch in den

Hauptſtaaten der erſteren theils die vaterländiſchen Geſetze und Einrichtungen , theils die

öffentliche Dankbarkeit wenigſtens den Verwaiſten , insbeſondere den Hinterbliebenen der im

Kampfe gefallenen Bürger , Schutz , Unterhalt und Erziehung ; bei den Römern aber mochten

in den älteren Zeiten die patriarchaliſchen Zuſtände den Mangel bezüglicher Einrichtungen theil⸗

weiſe erſetzen , bis die mit vollem Rechte gerühmten Alimentationen der Kaiſerzeit den bedürf⸗

tigen und verlaſſenen Kindern gleichfalls wenigſtens eine menſchenwürdige Exiſtenz in der

Familie und im Staate ermöglichten . Dennoch war im Grunde das Motiv auch dieſer ſtaat⸗

lichen Fürſorge dieſelbe Selbſtſucht in anderer Form : wie dort der private, ſo war es hier der

oͤffentliche und politiſche Egoismus . Der Untergang aller Inſtitutionen , auf welchen

mit der alten Freiheit auch die Blüthe und Macht des römiſchen Reiches begründet war ; das

wachſende Mißverhältniß zwiſchen Reichthum und Armuth , die Lockerung der ehelichen Verhält⸗

niſſe und Familienbande , und in Folge deſſen die erſchreckende Abnahme der Bevölkerung

Italiens mußte denkende und wohlwollende Kaiſer um die ewige Fortdauer des Reiches ,

jene althergebrachte Ueberzeugung von der „Unſterblichkeit und Ewigkeit “ des Reiches ( immor -

¹n ) Vgl . Cramer S. 501 , 163, 370.
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talitas et aeternitas imperii ) , ernſtlich ! beſorgt machen , ohne die man ſich einen Beſtand der

bekannten Welt und ihrer Völker überhaupt ſelbſt in den ſpäteſten Zeiten des römiſchen Reiches

gar nicht denken konnte . Daß auch Trajan , wie ſeine Nachfolger , von dieſen Anſchauungen bei

der Ausſpendung ſeiner Wohlthaten an Groß und Klein unter dem roͤmiſchen Volke geleitet

wurde , dafür würde ſeines vertrauten Freundes Plinius Zeugniß vollgiltigen Beweis liefern ,

wenn nicht des Kaiſers eigene Denkmäler es ebenſo unzweideutig bekundeten . Plinius ſpricht

es in ſeiner Lobrede vor Trajan offen aus , daß die alimentierten Kinder von ihm , aber auch

für ihn heranwüchſen ; durch ſeine Alimente für ſeine Kriegsdienſte , zur Bevölkerung von Lager

und Tribus , zum Nachwuchs für den Krieg , zum Schmuck für den Frieden . Der Lobredner

bezeichnet dabei den Kaiſer als „Landesvater “ ( parens publicus ) , wie Trajan ſich ſelbſt auf

dem oben ( A. 57 ) erwähnten Triumphbogen zugleich mit dem Beifügen nennt , daß er als

ſolcher für die frohen Hoffnungen der Eltern ( faecunditati feminarum genitorumque spei )

Sorge trage : noch beſtimmter wird dieſes in einer Inſchrift als Fürſorge für die „ewige Fort⸗

dauer ſeines Italiens “ bezeichnet 1¹² ) , und ſo erklärt ſich denn auch in dieſem Sinne die ſtolze

Aufſchrift der bezüglichen Münzen ¹¹³ ) auf die „Wiederherſtellung Italiens “ . Aus allem dieſem

ergibt ſich zur Genüge , daß Trajan ' s Stiftung nur allein auf das leibliche Aufziehen armer

und verlaſſener Kinder zu den vorbezeichneten großen Staatszwecken gerichtet war , nicht aber

auf die geiſtige Erziehung derſelben . Plinius würde dieſes andernfalls zu erwähnen ſicherlich

nicht unterlaſſen haben , zumal er einen ſo hohen Werth auf die Förderung geiſtigen Lebens

legte . Durch die Ernährung und Pflege dürftiger und verlaſſener Kinder ſollte nur die Zahl

der Krieger und Bürger vermehrt , nur Stützen des Kriegs und Friedens herangezogen werden .

Geiſtige Bildung wie ſittliche Hebung lag dem Zwecke des Inſtituts ferne . In dem ärmſten

Kinde das Ebenbild Gottes zu ſehen , das mit ſeiner unſterblichen Seele zur Theilnahme an

den ewigen Freuden des Himmels berufen und dazu vorzubereiten ſei ; deſſen Tödtung oder

Preisgebung als ſchwere Sünde gegen die göttliche und als ebenſo ſchweres Verbrechen gegen

die menſchliche Ordnung betrachtet werden müſſe : dieſe Erkenntniß war dem Heidenthume

verſchloſſen , und darum mußte , trotz aller Großartigkeit einzelner Anſtalten , wie die Trajans und

ſeiner Nachfolger , die ganze vorchriſtliche Zeit allgemein zugänglicher , durchgreifender und nachhaltiger

Maßregeln zur Milderung , wenn auch nicht durchaus der leiblichen , ſo doch der geiſtigen und

¹¹2 ) Vgl . Plinius Panegyr . 26 , 27 , 28 u. Krauſe S. 346 f. 348 A. 2 u. oben A. 57 ; in der ferenti⸗

natiſchen Patronatstafel bei Grut . 456,1 = Orelli 784 heißt es von Pomponius Baſſus , wahrſcheinlich dem er⸗

ſten Obervorſtande der kaiſerlichen Alimente in Italien , demandatam curam ab indulgentissimo imperatore

Traiano , qua aeternitati Italiae suae prospexit : ſ. Borgheſi Bullet . d. inst . archeol . 1844 p. 122 sqq .

¹118) Vgl . oben A. 57.

— — — — —
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ſittlichen Noth verlaſſener Kinder ermangeln . ¹¹⁴) Nur erſt , als die Zeit erfüllt , und Jeſus

Chriſtus , der Heiland der Welt , erſchienen war , fehlte es den verlaſſenen Kindern jeder Art

nicht an Schutz und Pflege ; mit jenen göttlichen Worten : „Laſſet die Kindlein zu mir kommen

und wehret ihnen nicht , denn ihnen iſt das Reich Gottes , und wer nicht das Reich Gottes

nimmt als ein Kind , der wird nicht hinein kommen “ , und weiter : „ Wer ein Kind aufnimmt

in meinem Namen , der nimmt mich auf und wer mich aufnimmt , der nimmt nicht mich auf ,

ſondern denjenigen , der mich geſandt hat, “ war die erſte Grundlage und der rechte und einzige

Ausgangspunkt aller Pädagogik für alle Zeiten gegeben . Demgemäß ſehen wir alsbald die

Kirche mit aller Energie und in mannigfacher Weiſe der Todtung und Ausſetzung der Kinder ,

der Mißachtung illegitimer Sprößlinge und allen den Nöthen entgegenarbeiten , welche aus der

Dürftigkeit der Eltern für die Kinder zu entſpringen pflegen . ¹¹⁵) Es war nur eine Conſe⸗

quenz dieſer von ihrem göttlichen Stifter vorgezeichneten Aufgabe , daß die Kirche alsbald ſchon

und ſo weit es ihr Verhältniß zum Staate geſtattete , zahlreiche Zufluchtsörter aller Art für

Arme , Kranke , Gebrechliche , Greiſe u. a. m. gründete . Schon unter der Regierung des Kai⸗

ſers Juſtinian I ( 527 — 565 n. Chr . ) treten dieſe Wohlthätigkeitsanſtalten in großer Anzahl

und Mannigfaltigkeit hervor , wobei die für Kinder allein beſtimmten Findelhäuſer ( brepho -

trophia ) , Waiſenhäuſer ( orphanotrophia ) und Erziehungshäuſer für die erwach⸗

ſene Jugend ( curotrophia ) vor allen hervorzuheben ſind . Die ächte Weihe erhielten alle

dieſe Kinderhäuſer beſonders dadurch , daß Juſtinian zuerſt alle ausgeſetzten Kinder für frei er⸗

klärte und ſomit jener entwürdigenden Knechtſchaft für immer ein Ende machte , welche bis da⸗

hin noch immer auf jenen Unglücklichen gelaſtet hatte . 1¹1¹⁶)

Wenn es ſonach dem Chriſtenthume allein nur möglich und vorbehalten war , dem Kinde

ſeine Stellung und volle Berechtigung in der menſchlichen Geſellſchaft wiederzugeben , ſo er⸗

ſcheint ſicherlich auch die Ueberzeugung nicht ungerechtfertigt , welche ſelbſt die mildthätigen

Kinderalimentationen der römiſchen Kaiſer , vornehmlich ſeit ihrer eigentlichen Begründung

durch Nerva , zu den ſegensreichen Früchten eines humaneren Geiſtes zu zählen nicht anſteht ,

der zu einem Theile ſchon auch von den unbewußten Einwirkungen chriſtlicher Lehre und

chriſtlicher Ideen getragen wurde . Wenn auch Kaiſer Trajan und ſein Freund Plinius ſich

des politiſch⸗ſocialen Zweckes ihrer Stiftungen klar bewußt waren , ſo dürfte immerhin die Be⸗

¹14) Vgl . Schück S. 6.

¹15) Vgl . Schück S. 6 —7 .

116) Vgl . Cod . Just . I, 2, 19. 22 ; Cramer S . 494 ; 499 . Schück S. 7; Becker⸗Marqu ardt III , 2 S. 117 ,

A. 605 .

( 1871 ) 5
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thätigung der perſönlichen Güte der wohlthätigen Stifter eine nicht geringe Förderung in

jenen vorerwähnten Ideen gefunden haben , welche , wenn nicht Alles trügt , ſchon von der Mitte

des erſten Jahrhunderts an die Atmoſphäre des heidniſchen Rom allmählig wie himmliſche

Wohlgerüche zu erfüllen begannen .
41

½)

¹17) Noch nirgends , unſeres Wiſſens , iſt bis jetzt im Zuſammenhange der Nachweis verſucht worden , von

wann an und in welchen Erſcheinungen ſich die allmählige Einwirkung chriſtlicher Ideen lange ſchon

vor dem endlichen Siege des Chriſtenthums in dem religiöſen , wie in dem politiſchen und ſocialen Leben der

Heiden bemerkbar machte . Von der frühzeitigen , ſchnellen und allwärtigen Ausbreitung der chriſtlichen Lehre

und der überraſchenden Zunahme der Zahl ihrer Bekenner in Italien ſchon bald nach dem erſten Pfingſtfeſte in

Jeruſalem zeugen die tumultuariſchen Vorgänge unter den Juden zu Rom unter der Regierung des Kaiſers Clau -

dius ( 41 —54 n. Chr. ) , wobei ſelbſt der Perſon Chriſti gedacht wird (vgl. Lehmann Claudius und Nero und

ihre Zeit S. 140 ff. und Vorwort S . I - II ; A. v. Reumont Geſchichte der Stadt Rom I S 357 ff.), ſowie

die bekannte Chriſtenverfolgung unter Nero , und weiter auch die Spuren chriſtlicher Lehre in dem 79 n. Chr . ver⸗

ſchütteten Pompei (vgl. J . B. v. Roſſi pullet . d. archeol . crist . 1864 p. 69 u. 92 sdd . ) ; von dem Eindringen

derſelben Lehre in die höchſten Stände zeugen die Vorgänge mit Pomptina Gräcina unter Nero ( 54—68 n. Chr . ;

ogl . Friedländer dissert . de Pomptina Gracéina superstitionis externae rea , Königsberg 1868 , 4. ), ſowie in der

Familie der Flavier ( 69—96 n. Chr . ; vgl. J . B. v. Roſſi a. a. O. 1865 , ann . III . n. 3. p. 23 sq. ; v. Reu⸗

mont a. a. O. S . 418 ff . ; Imhof Kaiſer Domitian S. 116. ) Cbenſo iſt das Hervortreten der Chriſten unter

Nerva in den milden Maßregeln gegen die Juden bemerkbar (vgl. a. a. O. p. 12 ; v. Reumont a a. O.

S. 451) . Noch beſtimmter läßt ſich der Einfluß der chriſtlichen Lehre aus den Vorgängen unter . Trajan erkennen .

Der bekannte Brief des Plinius , wol das ſchönſte Zeugniß aus der Urzeit des Chriſtenthums , und die Regierungs⸗

maßregeln , auf welche man endſchließlich den Chriſten gegenüber ſich beſchränkte , ſind unwiderlegliche Beweiſe des großen

geiſtigen und moraliſchen Einfluſſes , welchen Zahl , Lehre und Leben der damaligen Chriſtusbekdnner bereits aus⸗

zuüben begonnen hatten (vgl. Francke a. a. O. S. 519 ff. ; v. Reumont a. a. O. S. 451) . Trotz ſeiner ent⸗

ſchieden feindlichen Stellung zum Chriſtenthume , deren Gründe v. Reumont a. a. O. S . 458 erörtert , konnte der

Kaiſer nicht umhin in ſeinem Antwortſchreiben an Plinius auch bezüglich des gegen die Chriſten einzuhaltenden

Verfahrens auf die unabweisbaren Forderungen des veränderten Zeitgeiſtes hinzuweiſen (vgl. v. Reumont a. a.

O. S. 455) . So mag auch wol die im Leben werkthätig hervortretende Nächſtenliebe der Chriſten ſelbſt faſt un⸗

bewußt auf die natürliche Herzensgüte von Männern , wie Trajan , Plinius und die beſſern unter ihren Zeitge⸗

noſſen waren , nicht ohne Einwirkung geblieben ſein . Auch nach ieſer Zeit , unter Hadrian und den Antoninen , prägen

ſich in den widerlichen Stier⸗ und Widderopfern ( Taurobolien und Kriobolien ) , mit ihrer „ Wiedergeburt in Ewig⸗

keit “, (vgl. Piper Evangeliſcher Kalender für 1868 S. 39 ff. und dagegen Keſſel im Bonner Theol . Literaturblatt 1868

N. 11 S. 356) , wie auch in den zahlreichen Formeln von Grabſchriften , welche der ewigen Ruhe ( quies aeterna ) ,

der ewigen Seligkeit ( perpetua securitas ) , dem ewigen Gedächtniſſe ( memoria perennis ) der Verſtorbenen gewidmet

ſind , endlich in dem bekannten Spott⸗Crucifixe aus den Subſtruktionen der Kaiſerpaläſte aus den Zeiten Hadrians

(ogl. F. Becker das Spott⸗Crucifix der röm . Kaiſerpaläſte , Breslau 1866 , und P. Münz in Annal . des Naſſ . Ver . VIII

S. 471 ff.) mißverſtandene oder böswillige Verunſtaltungen der chriſtlichen Lehre aus . Da letztere den Heiden

zuerſt nur oberflächlich bekannt wurde , in ihrem tieferen Grunde aber lange verſchloſſen und unverſtändlich blieb ,

überdieß mit der geſammten heidniſchen Glaubensanſchauung im ſchneidendſten Gegenſatze ſtand , ſo kam es , daß

ſie in zwiefacher Weiſe entſtellt wurde , indem man ſie entweder nachahmte oder vielmehr nachäffte (vgl. Le

Blaut Insc . chrét . de la Gaule II . p. 71 —72 ) , oder aber in den gröbſten Verzerrungen zu den gehäſſigſten Anfein⸗

dungen und verläumderiſchſten Beſchuldigungen mißbrauchte .



Schulnachrichten .

I .

Aeberſicht des im Schuljahr 1870 — 1871 ertheilten Anterrichtes .

A. Vorſchuke .

Dritte Klaſſe ( 8 . Klaſſe . )

Klaſſenlehrer : Rack .

1. Religion . Einübung und Erklärung der üblichen Gebete . Einzelne Fragen des Kate⸗

chismus wurden durch Nachſprechen gelernt und erklärt. 2 St . Brückmann .

2. Deutſche Sprache . a. Vorübungen zum Schreibleſen ; Einübung der Buchſtaben und

der Verbindungen derſelben bis zu mehrſilbigen Woͤrtern ; Leſen in deutſcher und lateiniſcher

Druckſchrift ( Kremers Fibel ) ; Diktandoſchreiben . 9 St . Rack .

b) Anſchauungsunterricht : Beſprechung der Gegenſtände in Schule und Haus , einiger be⸗

kannten Thiere , des menſchlichen Körpers ꝛc. , theils nach unmittelbarer Anſchauung , theils aus

der Erinnerung und nach Bildern ; Auswendiglernen von Gedichtchen. 4 St . Rack .

3 . Rechnen . Die vier Species im Zahlenkreiſe von 1 — 20 nach Grube ( Kieffer I , 1. )

6 St . Rack .

4. Schreiben . Im Sommer in Verbindung mit dem Leſeunterricht , im Winter getrennt

als eigentliches Schönſchreiben in Hefte . 3 St . Rack .

5 . Turnen . Ordnungs⸗ und Freiübungen nach Spieß . 2 St . Schüßler .

Zweite Klaſſe . ( 7 . Klaſſe . )

Klaſſenlehrer : Mardner .

1. Religion . Erſtes Hauptſtück des kleinen Katechismus . Ausgewählte Erzählungen aus

der bibliſchen Geſchichte erklärt und nacherzählt. 2 St . Brückmann .
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2. Deutſche Sprache . a . Leſen im erſten naſſauiſchen Leſebuche bis Seite 93 mit ſach⸗

lichen Erläuterungen . b. Kenntniß des Haupt⸗ , Eigenſchafts⸗ und Zeitwortes ; Deklination .

c. Orthographiſche Uebungen . d. Anſchauungsunterricht : Einfache Urtheile über verſchiedene

einzelne Gegenſtände ; erſchöpfende Urtheile über Gattungen von Gegenſtänden ; Vergleichung ver⸗

ſchiedener Gegenſtände ; Memorieren von Gedichten . 12 St . Mardner .

3 . Rechnen . Die vier Species im Zahlenkreiſe von 1 —100 nach Grube ( Kieffer I , 2. II . ) ;

Einübung des Wichtigſten aus der neuen Maß⸗ und Gewichtsordnung .
6 St . Mardner .

4 . Schreiben . Deutſche und engliſche Schrift in Netzlinien nach Vorſchrift an der Wand⸗

tafel und im Heft . 4 St . Mardner .

5 . Turnen . Kombiniert mit Kl . 3. 2 St . Schüßler .

5

Erſte Klaſſe ( 6 . Klaſſe . )

Klaſſenlehrer : Kremer.

1. Religion . a. Katechismus : Die drei Hauptſtücke des kleinen Katechismus. b. Bib⸗

liſche Geſchichte nach der kleinen bibliſchen Geſchichte von Schuſter .
7 2 St . Brückmann .

2 . Deutſche Sprache . Leſen in der 2. Abtheilung des 1. naſſauiſchen Leſebuchs ; Er⸗

klärung des Geleſenen ; Memorieren von Gedichten . Behandlung des einfachen Satzes in ſeinen

Hauptgliedern ( Subjekt , Prädikat , Objekt , Attribut ) , der hierbei vorkommenden Wortarten und

ihrer Flexion ; Uebungen in der Wortbildung . Entſprechende ſchriftliche grammatiſche Auf⸗

gaben und Diktate . 8 St . Kremer .

3 . Geſchichte . Geſchichte Iſraels , Aegyptens und Perſiens nach Welter I. Einige

Sagen aus der griechiſchen Mythologie . 2 St . Nover .

4 . Geographie . Heimatskunde : 1) Frankfurt : Straßennetz , freie Plätze , Monumente ꝛc. ;

2) Frankfurts Umgebung ; 3) das Maingebiet nach Horne ' s Heimatskunde . Ueberſicht über

die Karte Deutſchlands , verbunden mit Uebungen im Kartenzeichnen .

2 St . Nover .

. 5 . Naturgeſchichte . Beſprechung der bekannteren Pflanzen , Säugethiere und Vögel ,

meiſtens nach vorliegenden Exemplaren ; Gruppieren derſelben . 2 St . Kremer .



6. Rechnen . Uebungen in den vier Grundrechnungsarten mit reinen und benannten

Zahlen nach Grube ( Kieffer II , 1. und 2. ) . Einführung in die neue Maß⸗ und Gewichtsordnung .
2 St . Kremer .

7. Zeichnen . Anfangsgründe des Freihandzeichnens ; die gerade Linie in ihren verſchie⸗

denſten Richtungen ; Meſſen und Theilen derſelben ; Verbindungen zu Winkeln , Flächen , ſym⸗

metriſchen Figuren , Verſchlingungen . 2 St . Kremer .

8 . Schreiben . Deutſche und engliſche Großſchrift nach Vorſchreiben an der Wandtafel

und im Heft; Taktſchreiben . 3 St . Kremer .

9 . Singen . Kombiniert mit VI . 2 St . Leibfried .

10 . Turnen . Kombiniert mit VI . 2 St . Schüßler .

B. Höhere Büxrgerſchule .

Sexta ( 5 . Klaſſe . )

4 Klaſſenlehrer : Dr . Nover .

1. Religion . Ausführlicherlunterricht über das hl . Bußſakrament . Bibliſche Geſchichte :

Ausführliche Geſchichte der Thatſachen des alten und neuen Bundes nach Schuſter .

2
St . Brückmann .

2. Deutſche Sprache. Leſen , Erklären und Wiedererzählen von Gedichten und Proſa⸗

ſtücken aus H. Bone ' s deutſchem Leſebuch ; im Anſchluß hieran Grammatik : Die Lehre vom

einfachen , zuſammengezogenen und einfach zuſammengeſetzten Satze , ſowie genaue Beſprechung

der einzelnen Wortarten : des Subſtantivs , Adjectivs , Verbums , Pronomens , der Präpoſitionen ,

Conjunctionen und Adverbien nach Lüben ' s : „Ergebniſſe des grammatiſchen Unterrichts . “ Me⸗

morieren paſſender Gedichte aus Bone ' s Leſebuch . Schriftliche Arbeiten : Diktate , grammatiſche

und orthographiſche Uebungen ; im zweiten Semeſter kleine Aufſätze erzählenden Inhalts .

6 St . Nover .

3 . Franzöſiſche Sprache . Regeln über die Ausſprache verbunden mit Leſeübungen .

Declination des Subſtantivs und Conjugation der Hilfszeitwörter avoir und étre . Mündliche

und ſchriftliche Ueberſetzung der darauf bezüglichen Uebungsſtücke , ſowie Memoriren der dazu

gehörigen Vocabeln nach Plötz Elementargrammatik I . Memorieren kleiner Sätze und Geſpräche.
6 St . Nover .
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4. Geſchichte . Das Wichtigſte aus der Geſchichte der Phönicier , Babylonier , Aſſyrer ,

Meder und Perſer nach Welter I . Die wichtigſten Sagen der Götter und Heroen Griechen⸗

lands nach Stoll ' s Sagen des klaſſiſchen Alterthums . 2 St . Nover .

5 . Geographie . Die allgemeinen Grundbegriffe aus der phyſiſchen und mathematiſchen

Geographie ; eine Ueberſicht der oro⸗hydrographiſchen undpolitiſchen Verhältniſſe der fünf Erdtheile

nach Graßmann ' s Leitfaden I . 2 St . Kirſchbaum .

6. Naturgeſchichte . Uebung im Beſchreiben von einzelnen Pflanzentheilen , beſonders

Blättern , zur Uebung im Unterſcheiden und Bezeichnen . Im Winter : Beſchreibung von einzelnen

Säugethieren , Vögeln , Amphibien und Fiſchen nach Lüben I . Curſus . 2 St . Thormann .

7. Rechnen . Die vier Species in gebrochenen Zahlen , rein und angewandt .

4 St . Mardner .

8 . Formenlehre . Betrachtung der Prismen , Pyramiden und regulären Körper . Zeichnen

einfacher geometriſcher Figuren ; Anfertigung der Körper aus Pappe durch die Schüler .

3 2 St . Mardner .

9. Zeichnen . Freihandzeichnen : Verbindung gerader und krummer Linien ; Abſchätzung

von Maßen und Winkeln ; deren Zuſammenſetzung zu einfachen Figuren , Bandverſchlingungen ꝛc.

2 St . Mehler.

10 . Schreiben . Uebungen in deutſcher und engliſcher Großſchrift im Takt und nach

Vorlagen. . 3 St . Schüßler .

11 . Singen . Kenntniß der Noten im Umfange des Notenſyſtems nebſt dem Violin⸗

Schlüſſel ; Arten der Noten , deren Kennzeichen und Werth ; von den Intervallen im Umfange einer

Octave . Einübung von Kirchen⸗ und anderen Liedern . 2 St . Leibfried .

12 . Turnen . Ordnungs⸗ und Freiübungen . Einfache Klettergang⸗ , Sprung⸗ und Stütz⸗

übungen an den entſprechenden Geräthen . 2 St . Schüßler .
—

Quinta (4A4. Kl aſſſe ) .

Klaſſenlehrer : Dr . Thormann .

1. Religion . Bibliſche Geſchichte: Wiederholung der Thatſachen der Geſchichte des alten

und neuen Bundes ; Erklärung und Memorieren des Lehrtheils der bibliſchen Geſchichte des

alten Teſtaments von Schuſter , beſonders der Prophetien . Katechismus : Erſtes Hauptſtück .

2 ½St . Brückmann . ]
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2. Deutſche Sprache . Leſen und Erklären paſſender Stücke , Memorieren und Vortragen

von Gedichten nach Bone ' s Leſebuch . Orthographiſche Uebungen . Grammatik nach Lüben :

Wiederholung der Lehre vom einfachen Satze ; der zuſammengezogene Satz ; Fortſetzung der Wort⸗

und Wortbildungslehre , Alles im Anſchluſſe an das Leſebuch . 4 St . Thormann .

3. Franzöſiſche Sprache . Fürwörter , Zahlwörter , Konjugation der regelmäßigen Zeit⸗

wörter , Theilungsartikel , die Pluralbildung , die fragenden und verneinenden nnd die fragend⸗

verneinenden Satzformen , einige unregelmäßige Verben . Mündliche und ſchriftliche Ueberſetzungen

aus dem Franzöſiſchen in ' s Deutſche und umgekehrt . Außer den Vokabeln wurden kleine Sätze ,

Verſe und Fabeln auswendig gelernt .
5 St . Thévenot .

4 . Engliſche Sprache . Regeln über die Ausſprache mit Leſeübungen ; Einführung in

die regelmäßige Formenlehre durch mündliche und ſchriftliche Ueberſetzung engliſcher Sätze in ' s

Deutſche und umgekehrt ; Memorieren der in den engliſchen Stücken vorkommenden Vokabeln

nach Degenhardt ' s engliſchem Lehrgange , Elementarkurſus 1. Abtheilung .

5 St . Nover .

5 . Geſchichte . Geographiſche Ueberſicht Altgriechenlands ; Geſchichte der Griechen bis zum

Tode Alexanders des Großen nach Welter I . 2 St . Kirſchbaum .

6. Geographie . Wiederholung und Erweiterung des geographiſchen Penſums von VI . mit

beſonderer Berückſichtigung Europa ' s nach Graßmann ' s Leitfaden II . Kartenzeichnen.
2 St . Kirſchbaum .

7. Naturgeſchichte . Im Sommer Wiederholung des Penſums von VI . Fortgeſetzte

Uebung im Beſchreiben von Pflanzentheilen , beſonders von dem Blüthenſtande und den Organen

der Blüthe . Betrachten einzelner Pflanzen . Im Winter Beſchreibung , Vergleichung und Grup⸗

pierung ausgeſtopfter Säugethiere und Vögel nach Lüben II . Kurſus . 2 St . Thormann .

8 . Rechuen . Wiederholung der Bruchrechnung ; einfache Regel⸗de⸗tri mit gerader und

und entgegengeſetzter Schlußfolge ; Zins⸗ und Rabattrechnungen nach Gruber IV .

3 St . Thormann .

9. Geometrie . Wiederholung des Vorhergegangenen . Einübung der Grundſätze , Lehr⸗

ſätze : Neben⸗ und Scheitelwinkel , Parallellinien , Drei⸗ und Vierecke , die leichteren Sätze vom

Kreiſe ; vielfache Uebung im Linearzeichnen. 2. St . Thormann .

10 . Zeichnen . Freihandzeichnen : die erſten Elemente des perſpektiviſchen Zeichnens.

Zeichnen nach Holzkörpern ; Zeichnen nach Vorlegeblättern , zunächſt im Umriß , bisweilen mit

Andeutung von Schatten .
2 St . Mehler .
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11 . Schreiben . Deutſche und engliſche Schrift in verſchiedener Größe ; Taktſchreiben .

3 St . Schüßler .

12 . Singen . Wiederholung des vorjährigen Kurſus . Vom Punkte , den Pauſen , den

Noten mit Hilfslinien und den erweiterten Intervallen , von den Verſetzungszeichen und dem

Takte . Kirchen⸗ und andere Lieder ein⸗ und zweiſtimmig . 2 St . Leibfried .

13 . Turnen . Uebung am Reck und Barren , an der ſchrägen und wagrechten Leiter , an

dem Tau , der Streckſchaukel, dem Bock , dem Schwengel , Rundlauf . 2 St . Schüßler .

Quarta ( 3 . Klaſſe ) .

Klaſſenlehrer : Dr . Kirſchbaum. .

1 . Religion . Katechismus 2. Hauptſtück ; bibliſche Geſchichte repetiert . .

2 St . Brückmann .

2 . Deutſche Sprache . Leſen und Erklären proſaiſcher und poetiſcher Stücke aus Bone ' s

Leſebuch ; Declamationsübungen . Grammatik nach Lüben : Wiederholung der Wort⸗ und Satz⸗

lehre mit beſonderer Berückſichtigung der Satzgefüge und der Perioden , im Anſchluſſe an die

Lektüre ; die Interpunktionslehre . Onomatiſche Uebungen . Diktate und Aufſätze .

4 St . Kirſchbaum .

3. Franzöſiſche Sprache . Orthographiſche Eigenthümlichkeiten einiger regelmäßigen

Verben . Konjugation der unregelmäßigen Verben . Mündliche und ſchriftliche Uebungen , die ſich

darauf beziehen , Leſen und Ueberſetzen aus Lüdecking ' s Leſebuch I , No . 1 —40 . Memorieren

oder Erzählen derſelben . 5 St . Thévenot .

4 . Engliſche Sprache . Einführung in die unregelmäßige Formenlehre durch münd⸗

liche und ſchriftliche Ueberſetzung aus Degenhardts Elementarkurſus . Memorieren , Sprech⸗

übungen und Diktate . 5 St . Pflüger .

5. Geſſchichte . Geographiſche Ueberſicht Alt⸗Italiens ; Geſchichte der Römer bis zum

Untergang des weſtrömiſchen Reiches nach Welter I . 2. St . Kirſchbaum .

6. Geographie . Das Wichtigſte aus der mathematiſchen Geographie . Wiederholung

und Erweiterung des geographiſchen Penſums von V. mit beſonderer Berückſichtigung der außer⸗

europäiſchen Erdtheile nach Graßmann II und Pütz Leitfaden . Kartenzeichnen .

2 St . Kirſchbaum .

7. Naturgeſchichte . Im Sommer : Beſchreibung einheimiſcher Pflanzen , Merkmale

einiger leicht kenntlichen natürlichen Familien ; die wichtigſten landwirthſchaftlichen Küchengewächſe .

Im Winter : Säugethiere , Amphibien und Fiſche nach Lüben III . 2. St . Thormann .
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8. Rechnen . Wiederholung des Vorhergegangenen . Zuſammengeſetzte Regel de Tri ;

Rabatt⸗ , Zeit⸗ , Durchſchnitts⸗ , Theilungs⸗ und Geſellſchaftsrechnungen ; die Lehre von den

Decimalbrüchen ; Verwandlung gemeiner Brüche in Decimalbrüche und umgekehrt nach Gru⸗

ber IV . 3 St . Thormann .

9. Geometrie . Wiederholung . Wiſſenſchaftliche Geometrie nach Kambly I. Neben⸗ und

Scheitelwinkel , Parallellinien , Lehre vom Drei⸗ und Vierecke ; leichtere Konſtruktionsaufgaben .

2 St . Thormann .

10 . Zeichnen . Vermehrte Uebung im Freihandzeichnen ; Ornamente , Blattformen ꝛc.

Fortgeſetztes Zeichnen nach Vorlegeblättern . Weitere Entwicklung der Perſpective : Zeichnen

nach Körpern in mannigfach wechſelnder , näherer und entfernterer Stellung . Lehre vom Ver⸗

ſchwindungspunkt. 2 St . Mehler .

11 . Schreiben . Wie in der vorigen Klaſſe . Im Sommer 2 St . , im Winter 3 St .

Schüßler .

12 . Singen . Wiederholung und Erweiterung des vorausgegangenen Kurſus ; Kenntniß der

diatoniſchen Tonleiter , beziehungsweiſe Bilder der gangbarſten Dur⸗Tonleitern mit Kreuzen und

B; rythmiſche , dann Treff⸗ und Taktübungen . Einüben ein⸗ und mehrſtimmiger Kirchen⸗ und

anderer Lieder . 2 St . Leibfried .

13 . Turnen . Fortgeſetzte Uebungen an Reck , Barren , Leiter , Stangen , Tau , Maſt

u. ſ. w. 2 St . Schüßler .

Tertia ( 2 . Klaſſe . )

Klaſſenlehrer : Dr . Berger .

1. Religion . Katechismus : Lehre von den hl. Sakramenten , beſonders ausführlich vom

hl. Altarsſakramente . Bibliſche Geſchichte : Reden und Parabeln Jeſu . 2 St . Brückmann .

2 . Deutſche Sprache . Leſen und Erklären proſaiſcher und poetiſcher Stücke , beſonders

Gedichte der epiſchen Lyrik , aus Viehoff ' s Leſebuch . Zuſammenfaſſende Wiederholung der Satz⸗
und Formenlehre . Synonymik . Aufſätze . 3 St . Kirſchbaum .

3. Franzöſiſche Sprache . Plötz Grammatik , No . 24 — 26 . Reflexive und unper⸗

ſönliche Verben . Formenlehre des Subſtantivs , Adjectivs , Adverbs . Das Zahlwort , die Prä⸗

poſition und Wortſtellung . Wiederholung der unregelmäßigen Verben . Lektüre und Ueberſetzen aus

Lüdeking ' s Leſebuch I . nebſt ſich daran ſchließenden Sprechübungen . Memorieren oder Erzählen

derſelben . 6 St . Thévenot .
(1871 ). 6
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4. Engliſche Sprache . Unregelmäßige Formenlehre und ſyntaktiſche Eigenthümlichkeiten

mit zugehörigen ſchriftlichen Uebungen nach Degenhardt und Callin . Ueberſetzung aus Callin ' s

Chreſtomathie , Abſchnitt 1 —18 . Memorierübungen nach Graeſer ' s Vocabularium §. 1—38 und

Diktaten . Freie Converſation . 4. St . Wedewer .

5 . Geſchichte . Wiederholung der deutſchen Geſchichte von Karl d. Gr . bis zu den Hohen⸗

ſtaufen ; Fortſetzung bis zur Reformation nach Giefer ' s I . 2 St . Kirſchbaum .

6. Geographie . Europa in Bezug auf ſeine horizontale und vertikale Gliederung , ſeine

hydrographiſchen Verhältniſſe ( ſpeziell Mitteleuropa ' s ) , ſein Klima und ſeine Produkte . Die ſüd⸗

europäiſchen Staaten , nach Pütz Leitfaden . Kartenzeichnen . 2 St . Kirſchbaum .

7. Naturgeſchichte . Im Sommer : Einübung der Klaſſen des Linne ' ſchen Syſtems , zu⸗

nächſt an den zur Beſchreibung gekommenen Pflanzen . Natürliche Familien , welche beſtimmten

Abtheilungen des Linné ' ſchen Syſtems entſprechen unter Berückſichtigung officineller und giftiger

Gewächſe . Im Winter : Wiederholung ; Beſchreibung von einigen Mineralien ; Vögel und Käfer .

2 St . Thormann .

8. Phyſik . Allgemeine Eigenſchaften der Körper . Die wichtigſten Erſcheinungen auf

dem Gebiete der Wärme , des Magnetismus , der Elektricität und Mechanik .

2 St . Berger .

9. Rechnen . Wiederholung und Erweiterung des vorhergegangenen Penſums .

2 St . Berger .

10 . Mathematik . Die Grundoperation in allgemeinen Zahlenzeichen ; Ausziehen der

Quadrat⸗ und Kubikwurzeln . Geometrie : Wiederholung . Kreislehre , Flächen⸗ und Körper⸗

berechnung , Aehnlichkeitslehre . Konſtruktionsaufgaben . 4 St . Berger .

11 . Zeichnen . a. Geometriſches Zeichnen : Darſtellende Geometrie . Drehung von Flächen

in Grund⸗ und Aufriß . b. Freihandzeichnen nach Vorlegeblättern : Arabesken , Köpfe , mitunter

auch ausgeführte Landſchaften . Weitere Entwicklung der Perſpektive und Zeichnen nach der Natur .

2 St . Mehler .

12 . Schreiben . Wie in der vorigen Klaſſe . Die Progymnaſialſchüler : griechiſche Schrift .

Im Sommer 2 St . Schüßler .

Im Winter 3 St . 1

13 . Turnen . Wie in IV ; ferner : Sturmlaufen , Ringen , Uebungen auf den Schwebe⸗

balken , mit den Hanteln und dem Stoßball . 2 St . Schüßler .
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Secunda ( 1 . Klaſſe ) .

Klaſſenlehrer : Prof . Dr . Becker .

1. Religion . Kirchengeſchichte : Im Sommer : 3. Zeitraum . Im Winter : 1. Zeitraum .

2 St . Brückmann .

2. Deutſche Sprache . Mürdliche und ſchriftliche Analyſe von Lehraufſätzen aus Vieh⸗
hoffs Leſebuch als Anleitung zum deutſchen Aufſatze ; das Allgemeinſte der Dispoſitionslehre . Auf⸗

ſätze ; Declamation einzelner Gedichte ; im Winterſemeſter ſich anſchließend an die Lektüre von

Schillers Wilhelm Tell . 3 St . Becker .

3 . Franzöſiſche Sprache . Die wichtigſten ſyntaktiſchen Regeln , mündliche und ſchrift⸗

liche Exercitien und Extemporalien . Gallicismen . Lektüre : Lüdeckings Chreſtomathie , Be⸗

ſprechung und Erklärung in franzöſiſcher Sprache . Literariſche Mittheilungen über die Schrift⸗

ſteller des X bis XV Jahrhunderts . Memorieren geeigneter Gedichte und proſaiſcher Stellen .

6 St . Thévenot .

4. Engliſche Sprache . Grammatik ; Participialconſtruktion bis Verkürzung der Objet⸗

tivſätze mit ſchriftlichen Uebungen , nach Callin ; daneben zur Wiederholung Degenhardts Ele⸗

mentarkurſus ; Lektüre ; Callins Chreſtomathie , Abſchnitt 10 — 17 , verbunden mit bezüglichen

Sprechübungen ; ferner Vicar of Wakefield chapt . 1 — 8 ; Beſprechung und Erklärung des

Inhalts in engliſcher Sprache . Freie Converſation . 3 St . Wedewer .

5 . Geſchichte . Wiederholung der griechiſchen und römiſchen Geſchichte mit beſonderer

Berückſichtigung der politiſchen Einrichtungen . Wiederholung der deutſchen Geſchichte bis zu den

Hohenſtaufen. 2 St . Becker .

6 . Geographie . a. Phyſik . ⸗ polit . ⸗: Oro⸗Hydrographiſche Ueberſicht Europa ’ s , ſpeziell

Deutſchslands ; die ſüdeuropäiſchen Staaten . Kartenzeichnen . 1 St . Kirſchbaum .

b. Mathem . : Berechnung der Himmelskörper . Allgemeine aſtronomiſche Erſcheinungen .

1 St . Berger .

7. Naturgeſchichte . Im Sommer : Wiederholung und das Wichtigſte aus der Ana⸗

tomie und Phyſiologie . Im Winter : Amphibien und Vögel . Das Wichtigſte von der Anatomie

des menſchlichen Körpers . 2 St . Thormann .

8. Chemie : Die Metalloide und ihre Verbindungen . 2 St . Berger .

9. Phyſik . Wärme , Mechanik . 2 St . Berger .

6 *
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10 . Mathematik . Potenzen und Wurzeln . Gleichungen I . und II . Grades . Wieder⸗

holung der Geometrie . Algebraiſche Geometrie .

11 . Rechnen . Uebungen im kaufmänniſchen Rechnen . Zuſammen 6 St . Berger .

12 . Zeichnen . a. Geometriſches Zeichnen : Fortſetzung der Projektionslehre . Drehung

der Körper in Grund⸗ und Aufriß . Fortſetzung im Freihandzeichnen nach Vorlegeblättern , Gyps⸗

modellen und Gegenſtänden nach der Natur . 2 St . Mehler .

13 . Schreiben . Wie in der vorigen Klaſſe ; ferner Zierſchriften : Gothiſch , Fraktur ,

Ronde.
2 St . Schüßler .

14 . Turnen . Kombiniert mit III . 2 St . Schüßler .

C. Progymnaſium .

Dieſes umfaßt gegenwärtig 3 Abtheilungen , in den beiden unteren mit je einjährigem und

die oberſte mit zweijährigem Lehrkurſus ; dieſelben laufen den Klaſſen V, IV und III parallel .

Da die Schüler der Progymnaſial⸗Abtheilungen mit Ausnahme der beiden alten Sprachen ,

die übrigen Unterrichtsgegenſtände mit den Realſchülern gemeinſchaftlich haben ; ſo folgt hier

nachſtehend nur die Ueberſicht über den Unterricht im Lateiniſchen und Griechiſchen .

I . Lateiniſche Sprache .

Quinta . ( Septima und Sexta des hieſigen Gymnaſiums . ) Die Formenlehre bis zu den

Verba anomala wurde nach Schmidt gelernt , repetiert und an den Ueberſetzungsbeiſpielen von

Spieß , Uebungsbuch für Sexta I . , mündlich und ſchriftlich eingeübt . Die Vokabeln in Spieß I .

wurden memoriert . Wöchentlich ein Exercitium . 8 St . Brentano .

Quarta . ( Quinta des hieſigen Gymnaſiums . ) Unregelmäßige Formenlehre nach Schmidt

mit mündlicher und ſchriftlicher Ueberſetzung aller zugehörigen Uebungsſtücke aus Spieß , Uebungs⸗

buch für Quinta XII —XIX einſchließlich der Narrationes breviores , Gemiſchten Beiſpielen

und Fabeln . Sodann die Hauptregeln der Syntax nach Spieß alle mit Ueberſetzung aller zuge⸗

hörigen Uebungsſtücke , ſowie des ganzen Abſchnittes III ( Erzählungen und Beſchreibungen ) . Me⸗

morierübungen und wöchentliche Exercitien .
8. St . Becker .

TDertia . b. ( Quarta des hieſigen Gymnaſiums . ) Die Haupregeln der Syntax nach Spieß

für Quinta mit mündlicher oder ſchriftlicher Ueberſetzung aller zugehörigen Uebungsſtücke ſowie
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des ganzen Abſchnittes III . Syſtematiſche Syntax ( syntaxis convenientiae et casuum theilweiſe )

nach Ellendt⸗Seyffert
mit Ueberſetzung der zugehörigen Uebungsſtücke aus Krebs Anleitung . —

Cornelii Nepotis Aristides , Thrasybulus . Wöchentliche Exercitien .

Tertia a. ( Tertia b des hieſigen Gymnaſiums . ) als Oberabtheilung mit Tertia b ver⸗

einigt . Caſuslehre vollendet , Tempus⸗ und Moduslehre einſchließlich der Lehre von der Frage und

oratio obliqua nach Ellendt⸗Seyffert . Cornelii Nepotis Atticus und Iulii Caesaris bell .

gall . I . faſt vollendet . Vervollſtändigung der Metrik : Diſtichon , Jambiſcher Senar , nach Siebelis
Tirocinium poeticum . Phaedr . fab . 2, 4, 14 . Auswahl aus Ovids Trist . u. Metam . No .

1, 4, ·S, 10 , 16, 18 . — 8. St . Becker .

II . Griechiſche Sprache .

Tertia b. ( Quarta des hieſigen Gymnaſiums . ) Die regelmäßige Formenlehre bis zu

den Verbis contractis nach Buttmann ' s Schulgrammatik , § 1 — 103 , in Verbindung mit

ſchriftlichen Ueberſetzungen aus dem Deutſchen ins Griechiſche nach Halm' s Anleitung . Ueber⸗

ſetzung und Erklärung der entſprechenden Stücke aus Jacob ' s Elementarbuch.

Tertia . a. ( Tertia b des hieſigen Gymnaſiums . ) als Oberabtheilung mit Tertia b ver⸗

einigt . Wiederholung des Penſum ' s von Tertia b, ferner die verba contracta , auf — 1

und die anomala nach Buttmann ' s Schulgrammatik , in Verbindung mit mündlicher und ſchrift⸗

licher Ueberſetzung aus dem Deutſchen ins Griechiſche nach Halm ' s Anleitung ; Ueberſetzung aus

Jacob ' s Elementarbuch bis Kurſus II . S . 85 mit beſonderer Berückſichtigung der anomalen Formen.
5. St . Wedewer

II .

Chronik der Schule .

Aus dem verfloſſenen Schuljahr , welches am 25 . April mit der Prüfung und Einweiſung

der aufgenommenen Schüler in ihre Klaſſen ſeinen Anfang nahm , beehren wir uns Folgendes

zu berichten :

Der Geſundheitszuſtand der Lehrer und Schüler war im Ganzen ein normaler , ſo daß der

Unterricht einen ungeſtörten und regelmäßigen Verlauf hatte . Im Ganzen wurden theils durch

Krankheit , theils durch dringende Abhaltung ihren Unterricht auszuſetzen genöthigt , der Inſpektor

4 Wochen , Herr Kremer 2 Wochen , Herr Geſanglehrer Leibfried 6 Tage , Herr Kaplan

Brückmann 5 Tage , Herr Profeſſor Dr . Becker 2 ½ Tage , die Herren Dr . Kirſchbaum

und Thévenot je 2 Tage .
—
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Am 24 . Mai machten die Schüler in 3 Abtheilungen ihren üblichen Ausflug ins Freie , und

zwar die beiden oberſten Klaſſen nach Königſtein und Kronberg , die mittleren Klaſſen nach

Schwanheim und die VI mit der Vorſchule zum Frankfurter Haus .

Am 30 . Juni beehrte Herr Geheimer Regierungsrath Dr . Stieve unſere Anſtalt mit einem

Beſuche und wohnte beinahe einen ganzen Tag dem Unterricht in verſchiedenen Stunden in

ſämmtlichen Klaſſen bei .

Im Laufe des Sommerſemeſters that die Schule einen bedeutenden Schritt weiter in der

Ausbildung ihrer Organiſation . Am 5. Juli nämlich würde durch einſtimmigen Beſchluß der

verehrlichen Stadtverordneten⸗Verſammlung auf Antrag der hochwürdigen katholiſchen Kirchen⸗

und Schulkommiſſion die unterſte Elementarklaſſe , ſeither mit zweijährigem Lehrkurſus , in zwei

Klaſſen mit je einjährigem Lehrkurs geſchieden , und der Elementarlehrer Herr Rack proviſoriſch

mit dem Ordinariate der neu entſtandenen und am 1. Auguſt eröffneten 3. Klaſſe betraut .

Dank der bereitwilligen Unterſtützung der verehrlichen Behörde , beſitzt die Anſtalt jetzt in ihrer

dreiklaſſigen Vorſchule einen vortrefflichen Unterbau , deſſen ſegensreiche Einwirkung auf die höhere

Bürgerſchule und das Progymnaſinm ſicher nicht ausbleiben wird .

Die Vorbereitungsſtunden erfreuten ſich auch im verfloſſenen Schuljahr reger Betheiligung

und wurde im Sommerhalbjahr von 30 , im Winterhalbjahr von 40 Schülern beſucht .

Unter den während des Schuljahrs 1870/71 eingegangenen Verfügungen des Königlichen

Provinzial⸗Schulkollegiums in Kaſſel heben wir nachſtehend als von allgemeinerem Intereſſe

hervor :

Vom 30 . Mai 1870 . Erlaß Sr . Excellenz des Herrn Kultusminiſters , die Eröffnung des

Winterkurſus für Civileleven in der Centralturnanſtalt in Berlin betreffend .

Vom 18 . Juni 1870 . Erlaß Sr . Excellenz des Herrn Kultusminiſters , das Reglement

für die Turnlehrerprüfung betreffend .

Vom 17 . November 1870 . Verfügung des Königlichen Provinzial⸗Schulkollegiums , das

Verfahren hinſichtlich ſolcher zur Aufnahme ſich meldender Schüler betreffend , welche , nachdem

ſie nicht in die von ihnen gewünſchte Klaſſe geſetzt worden , die Anſtalt ſofort verlaſſen.

Vom 25 . November 1870 . Erlaß Sr . Excellenz des Herrn Kultusminiſters , Nachweiſung

über die Betheiligung der dem Reſſort der Unterrichts⸗Verwaltung angehörenden Lehrer und



Beamten , ſowie der Schüler höherer Unterrichtsanſtalten an dem gegenwärtigen deutſch⸗franzö⸗
ſichen Kriege betreffend .

Vom 27 . November 1870 . Erlaß des Königlichen Provinzial⸗Schulkollegiums , die Pflege
der Geſundheit der Schüler betreffend . Derſelbe macht unter andern aufmerkſam auf die

Schonung der Augen , die richtige Körperhaltung beim Schreiben und Leſen , die Ventilation

und Erwärmung der Lehrzimmer , die tägliche Bewegung in freier Luft , die gleichmäßige Ver⸗

theilung der häuslichen Arbeiten u. ſ. w.

Vom 1. December 1870 . Verfügung Sr . Excellenz des Herrn Kultusminiſters , die Be⸗

rückſichtigung der Militärdienſtzeit bei Penſionierungen und Dienſtjubiläen betreffend .

Vom 5. December 1870 . Erlaß des Königlichen Provinzial⸗Schulkollegiums , wonach die

Aufnahme iſraelitiſcher Kinder in eine höhere Schule nur nach Vorzeigung einer Beſcheinigung

des iſraelitiſchen Lehrers ihrer Gemeinde oder , wo deren mehrere an der iſraelitiſchen Schul⸗

anſtalt ſind , des erſten Lehrers über genügend empfangenen Religionsunterricht ſtattfinden darf .

Vom 5. December 1870 . Das Königliche Provinzial⸗Schulkollegium verweiſt hinſichtlich

der Schulgeld⸗Befreiungen an die Nachachtung der Miniſterialverfügung vom 23 . November

1857 . ( Wieſe , Verordnungen und Geſetze l. S . 202 ff. ) und bemerkt ferner , daß auch Lehrer⸗

ſöhnen nur unter der Bedingung das Schulgeld erlaſſen werden könne , daß ſie durch ihr Be⸗

tragen , Fleiß und Aufmerkſamkeit befriedigen , ſowie in ihren Leiſtungen billigen Forderungen

genügen .

Wir können dieſe kurzen Mittheilungen nicht ſchließen , ohne noch der großen politiſchen

Ereigniſſe zu gedenken , inſofern ſie auch für die Schule von der größten Wichtigkeit und Be⸗

deutung ſind. In ihnen beſitzt der patriotiſche Lehrer fortan ein vortreffliches Mittel , einmal das

Nationalgefühl der Jugend mächtig anzuregen und zu fördern , ſie mit Liebe und Begeiſterung

für ihr großes Vaterland zu erfüllen , und dann , inſofern eine Jahrhunderte lang von unſerm

Nachbarvolk durch ſeine ungerechten Kriege gegen Deutſchland aufgehäufte Schuld durch die über

alle menſchliche Erwartung glänzenden Erfolge des letzten glorreichen Kampfes geſühnt iſt , den

Schülern das Walten der Vorſehung auch in den Thaten der Geſchichte wie an einem ſchlagenden

Beiſpiele überzeugend darzuthun und ſo ihren Glauben an Gott zu kräftigen und zu ſtärken .
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III .

Statiſtiſche Aeberſicht .

Sommerhalbjahr . Winterhalbjahr .

1. Vorſchule . Klaſſe 3. . . . . 33 Schüler . 1. Vorſchule . Klaſſe 3. . . . . 33 Schüler .

„ 2. . . . . 26 „
2. . . . . 28 „

„ 1. . . . . 25 „
1. . 24 „

84 85

2. Höhere Bürgerſchule VI . . . 32 Schüler . 2. Höhere Bürgerſchule VI . .. 34 Schüler .

V . 26 „
V. 29 „

IV . 18 „
IV. · 16 „

III . . 16 .
III . . . 14 „

II . 2 „
II . . 3 „

95 96

3. Progymnaſium . . . . V. . . 5 Schüler . 3. Progymnaſium . . . V. . . 4 Schüler .

IV . 3. „
VI . . 3 „

III . 8 „
III . . . 7 „

16
14 „

Geſammtzahl . . . 195 Schüler . Geſammtzahl . . . 195 Schüler .

Am Schluſſe des vorigen Winterſemeſters fand die erſte Abgangsprüfung an unſerer Anſtalt

Statt . Die ſchriftlichen Arbeiten , für welche folgende Themata gegeben waren :

1) Für den deutſchen Aufſatz : Der Menſch , der Herr der Erde ;

2) In der Mathematik : a) + 2 x = 2 +† x ; b) Man hat dreierlei Weine . Eine

Maß des erſteren ( A) koſtet 35 , eine Maß des zweiten ( B) 28, eine Maß des dritten ( C) 21

Kreuzer . Wieviel Maß muß man von jeder Sorte nehmen , um 560 Maß , die Maß zu 32

Kreuzer zu miſchen ? c) Wie groß iſt das Volumen eines dreiſeitigen Prisma , deſſen Seiten⸗

kanten = 7˙ 5 “ und gegen die Grundflächen unter einem Winkel von 68⁰ 9 19 “ geneigt ſind ,

wenn die Grundfläche in einem Kreis von 5 8 “ Radius einbeſchrieben iſt und einen Winkel

von 49⁰ 4“ 28 “ und einen von 75⁰ ⁰ 5“ 41 “ enthält ? d) Gegeben iſt ein Kreis und eine

Sehne darin . Man ſoll durch letztere eine zweite Sehne legen , welche mit ihr einen gegebenen

Winkel bildet und von ihr halbiert wird ;
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3) In der franzöſiſchen Sprache : Ueberſetzung aus dem Deutſchen in ' s Franzöſiſche ( Chri⸗

ſtoph Columbus ) ;

4) Im Engliſchen : Ueberſetzung aus dem Deutſchen in ' s Engliſche ( William Wallace ) ;
wurden in den Tagen vom 15 . —18 . Februar angefertigt . Die mündliche Prüfung aber wurde

am 30 . März unter dem Vorſitze des Herrn Regierungs⸗ und Provinzial⸗Schulraths Dr . Rum⸗

pel aus Kaſſel und in Anweſenheit des Lokalſchulkommiſſarius , Herrn Dr . Sieger , abgehalten
Sämmtliche 5 Schüler der II , welche ſich zur Prüfung gemeldet hatten , wurden als reif

erklärt und erhielt :

1) Jacob Kölſch , geb. zu Frankfurt a. M. , den 1. Januar 1855 , das Prädikat : Gut

beſtanden .

2) Ferdinand Chamboſſe , geb. zu Frankfurt a. M. den 24 . Juli 1854 , das Prä⸗

dikat : Genügend beſtanden .

3) Joſeph Hahn , geb. zu Frankfurt a. M. den 13 . September 1854 , das Prädikat :

Genügend beſtanden .

4) Joſeph Maria Widmann , geb. zu Frankfurt a. M. den 23 . Januar 1854 , das

Prädikat : Genügend beſtanden .

5) Hermann Delliehauſen , geb. zu Frankfurt a. M. den 9. Juli 1854 , das Prädikat :

Genügend beſtanden .

Der Schüler J . Kölſch war von der mündlichen Prüfung dispenſiert worden . Von den

Genannten widmen ſich Kölſch , Chamboſſe , Widmann und Delliehauſen dem kaufmänniſchen ,

Hahn aber dem techniſchen Fache . Die Abiturienten wurde am Schluſſe der öffentlichen Prü⸗

fung am 9. April von dem Vorſteher der Anſtalt unter Einhändigung der Zeugniſſe freund⸗

lich entlaſſen .

IV .

Vermehrung der Sammlungen.
Von der zu Anſchaffungen von Lehrapparaten aus dem Schulfonds angewieſenen Summe und

einem Beitrage des katholiſchen Gemeindevorſtandes zu dieſem Zwecke wurden im Laufe des

Schuljahres unter anderm angeſchafft :

1) Für die Lehrer⸗ und Schülerbibliothek : Sammlung von Verordnungen und amtlichen

Bekanntmachungen , das Turnweſen in Preußen betreffend ; Kindergebete von A. Schrödter für
( 1871 , 7
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Kalligraphie ; Leſebuch für die Volksſchulen in Naſſau I , 2. ; Stahl , deutſches Sprachbuch I ;

Erzählungen zur lehrreichen Unterhaltung von A. Hungari , 9 Bändchen ; Mayer , Poetik ;

Kellner , Materialien zu deutſchen Aufſätzen ; Cholevius , Dispoſitionen und Anleitung zur Ab⸗

faſſung deutſcher Aufſätze , 3 Bände ; Lewis , Leben Göthe ' s , 2 Bände ; Palleske , Leben Schiller ' s ;

Domerque , La prononciation française détérminée par des signes invariables ; Bolz , das

Fremdwort ; Hübner , ſtatiſtiſche Tafel ; Fritſche , Geſchichts⸗Repetitionen ; Hamberger , das Licht

der Geſchichte , Sammlung von Stellen aus Johannes von Müller ; Thomas , Bilder aus der

Länder und Völkerkunde ; Feierabend , die klimatiſchen Kurorte der Schweiz ; Nikolay , Wande⸗

rungen durch die Sternenwelt ; Eiſenbahnkarte von Europa ; Lübke , Kunſtgeſchichte ; Kambly,

Planimetrie ; Degen , Ventilation ; Naumann , Mineralogie ; Altum und Landois , Zoologie ; M.

Perty , die Natur im Lichte philoſophiſcher Anſchauung ; Stöckl , Lehrbuch der Geſchichte der

Philoſophie ; Trendelenburg , logiſche Unterſuchungen ; Domſchke , Wegweiſer für den praktiſchen

Unterricht im Freihandzeichnen I ; Jahrbücher für klaſſiſche Philologie und Pädagogik von Fleck⸗

eiſen und Maſius ; Zeitſchrift für die geſammten Naturwiſſenſchaften von C. G. Giebel und

M. Siewert . Als Geſchenk erhielt die Bibliothek von Herrn A. Th . Brentano eine Anzahl

Bücher verſchiedenen Inhaltes .

2) Für den phyſikaliſchen Apparat : als Geſchenk von dem Schüler der III . Klaſſe Anton

Pfennig : eine camera lucida .

3) Für die Naturalienſammlung , als Geſchenke : von Herrn A. Th . Brentano eine Anzahl

Mineralien , Zeichnungen , Bilder ꝛc. ; von Schülern der IV ein caprimulgus europaeus

( europäiſcher Ziegenmelker ) ; von Otto Föſſer eine testudo graeca ; von Heinrich Löwenſtein

ein Stück Schildpad ; von Heinrich Krautheim zwei Molche ; von Ludwig Herbert ein hippo -

campus brevirostris ; von Guſtav Thévenot ein Schwarz⸗Specht ; von Emil und Alfred Frey⸗

müller einige im Handel vorkommende Früchte und Samen .
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Ardnung der prüfungen .

Freitag den 31 . März ,

Von 9 — 9 ½ Uhr

„ 91 ½ — 10 „

„ 10 — 10 ½ „

Von 10 ½ — 11¼ Uhr

„ 11 1/4 — 11 ¾l¾ „

„ 11 4 — 12 „

Von 3 — 3 ½ Uhr

„ 3 ½ — 4 „

„ 4 — 4 ½ „

Höhere Bürgerſchule .

Von 4 ½ — 5 Uhr

„ 5 — 5 ½ „

„ 5 1½ — 6 „

Samſtag den 1 . April .

Von 9 — 9 ½ Uhr

„ 91 ⁄½ — 10 „

„ 10 — 10 ½ „

Vormittag .

Borſchule .

III . Klaſſe .

: Religion .

Schreibleſen

Anſchauungsunterricht

Il . Klaſſe .

: Leſen

Rechnen .

Deklamation

Nachmittag .

I. Klaſſe .

: Leſen

Heimatskunde .

Rechnen .

Sert a.

: Religion .

Deutſche Sprache

Formenlehre

Vormittag .

Quinta

: Rechnen . .

Franzöſiſche Sprache

Lateiniſche Sprache .

Brückmann .

Rack .

Rack .

Mardner .

*

Kremer .

Nover .

Kremer .

Brückmann .

Nover .

Mardner .

Thormann .

Thévenot .

Brentano .
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.

Quarta .

Von 10 ½ — 11 Uhr : Geometrie . . . Thormann .

„ 11 —11 ½ „ Geſchichte . . . Kirſchbaum .

„ 11 ½ — 12 „ Egngliſche Sprache . . Pflüger .

Nachmittag .

Tertia und Secunda .

Von 3 — 3 ½ Uhr: Religion . 3 . 3 Brückmann .

„ 31 ⁄1 — 4 „ Lateiniſche Sprache . . Becker .

„ 4 — 4 ½ „ Geographie . . . Kirſchbaum .

„ 41 ½ — 5 „ Frranzöſiſche Sprache . . Thévenot .

„ 5 —5 ½ „ Phyſtk . . 1 . Berger .

„ 5 ½ — 6 „ Delklamation und Geſang .

Die Bekanntmachung der Verſetzungen findet nach der Prüfung jeder Klaſſe ſtatt . Bei

dieſer Gelegenheit machen wir die geehrten Eltern , deren Söhne in die Quinta aufſteigen ,

darauf aufmerkſam , daß in dieſer Klaſſe der Gymnaſialkurſus ſeinen Anfang nimmt . Wir er⸗

ſuchen ſie deßhalb , frühzeitig zu überlegen , ob ſie ihre Söhne für denſelben beſtimmen wollen , da

ein ſpäter vorgenommener Wechſel mit großen Nachtheilen für den Einzelnen und die Geſammt⸗

heit verbunden iſt .

Die Probeſchriften , unter Leitung der Herrn Kremer , Mardner und Schüßler , ſowie
die Probezeichnungen , unter Leitung des Herrn Mehler gefertigt , werden während der Prüfung

zur Einſicht vorliegen .

Die diesjährigen Oſterferien beginnen Montag , den 3. April , und dauern bis Samſtag ,
den 15 . April , ſo daß das nächſte Schuljahr am Montag , den 17 . April , ſeinen Anfang nimmt .

Die Anmeldung der aufzunehmenden Schüler findet Mittwoch , den 29 . März und Mittwoch ,
den 5. April , je von 10 — 12 Uhr Vormittags im Lokale der Selektenſchule ſtatt . Die zur

Aufnahme angemeldeten Schüler haben ſich , mit Ausnahme der in die unterſte Elementarklaſſe

eintretenden , an jenem Tage Morgens 8 Uhr im Schulgebäude einzufinden , um eine Prüfung

zu beſtehen . Um 11 Uhr verſammeln ſich ſämmtliche neuaufgenommene Schüler mit ihren
Eltern und Angehörigen in der Turnhalle , wo die feierliche Einweiſung in ihre Klaſſen

ſtattfindet .



Verzeichniß
der für die Wittwen⸗ und Waiſenkaſſe der ſtändigen Lehrer an den hieſigen

katholiſchen Schulen von Oſtern 1870 bis Oſtern 1871 bei der Selektenſchule

eingegangenen Gaben .

I . Bei dem Austritt der Kinder .

Von Herrn Weismantel f. ſ. S . Theodor

„ Chamboſſe f. ſ. S . Ferdinand

„ Kölſch f. ſ. Sohn Jakob

„ Hahn ſ. ſ. Sohn Joſeph

„ Delliehauſen f. ſ. S . Hermann

„ Lehrer Widmann f. ſ. Sohn

Joſeph . . . . . .
„ Becker f. ſ. Sohn Joſeph

„ Sadony f. ſ. Sohn Carl

„ Petry f. ſ. Sohn Guſtav

„ Sypeeth f. ſ . Sohn Georg

„ Gruber f. ſ. Sohn Carl

„ Creuzmann f. ſ. S . Heinrich

II .

Von Herrn Dibelka f. ſ . Sohn Gottfried

„ „ Werthmann f. ſ. S . Hermann

„ Karg f. f. Sohn Auguſt .

„ Knies f. ſ. Sohn Chriſtian

„ Laupus f. ſ. Sohn Fritz .

fl. kr.

1

1

2 —

2

1

Beim Eintritt .

— Von Herrn Stadtgerichtsrath Dr . Antoni

f. ſ. Sohn Chriſtian .

Frau Wittwe Müllerklein f. i. Sohn

0

Alexander . . ..

Wittwe Schmitt f. i. Sohn

Hermann . . . .

Wittwe Paſtor f. i. Sohn

Ludwig . . . . .

Herrn Kerſting f. ſ. Sohn Wilhelm

„

Neder f. ſ. Sohn Johannes

Mehner f. ſ. Sohn Eduard

Schäfer f. ſ. Sohn Franz

1 — VVon Herrn Schäfer f. ſ. Sohn Heinrich

1 —

1 45 „

— 30 1

4 —

1 „

2 —

fl. kr .

130 ⸗

1 45 „
1 —
1 —

4

„

7

Heyter f. ſ. Sohn Fritz .

Lehrer Thévenot f. ſ. Sohn

Guſtav . . . . .

Feller f. ſ. Sohn Heinrich .

fl. kr.

45

30



fl. kr.

Von Herrn Heiß f. ſ. Sohn Franz . 1 45

„ „ Joſt f. f. Sohn James . 1 30

„ „ Sahrholz f. ſ. Sohn Peter . 1 —

Peſt⸗Kaſſencontroleur Hoppe

f. ſ. Sohn Robert . 2 —

Oppenheimer f. ſ. S . Eduard — 30

Kinkel f. ſ. Sohn Jakob . . 1

Obertelegraphiſten Rauſch f. ſ.

Söhne Carl und Conſtantin 1

„ Frau Wittwe Kömpel f. i. Söhne

Heinrich und Julius . . . 1 10

*

7

„ Herrn Küller f. ſ. Sohn Auguſt 1 —

III . Gottespfennige

fl. kr.

Von Frau Groß beim Aufſteigen ihres

Sohnes Carl in die V Claſſe — 30

Schenk beim Aufſteigen ihres

Sohnes Hermann in die

*

V Claſſe . . . — 30

„ „ Löwenſtein beim Aufſteigen

ihres Sohnes Heinrich in die

IV Claſſe . — 30

56

I

V

V

„ Hardt f. ſ. Sohn Ferdinand

„ Pfennig f. ſ. Sohn Eugen .

„ Grebenſtein f. ſ. Sohn Max

„ Gruber f. ſ. Sohn Emil

Frau Wittwe Pfretzſchner f. i . Sohn

Gisbert . . . . . .

Herrn Ballé f. ſ . Sohn Conrad

„ Heimberger f. ſ. Sohn Conrad

„ Moſenthal f. ſ. Sohn Carl .

„ Schäfer f. ſ. Sohn Ludwig .

und milde Gaben .

„

Herrn Bergmann und Heerrn Leicher

wegen Ver⸗ und Ermiethung

einer Wohnung

Frau Wittwe Löwenſtein bei Er⸗ und

Vermiethung einer Wohnung

dem ehem. Schüler Marco Vanni bei

Ausfertigung eines Zeugniſſes

Herrn Röder

fl.

Von Herrn Reichwein f. ſ. Sohn Wilhelm 1

1

1

1

—

-

kr .

30

„ kr.

Wir ſagen den freundlichen Gebern unſern herzlichſten Dank für die reichlichen Gaben und

empfehlen die Anſtalt auch fernerhin dem Wohlwollen und hülfreichen Sinne des Publikums .
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